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Kurzfassung

Mit dem Sachplan Abbau, Deponie, Transporte (Sachplan ADT) ordnet der Kanton Bern die 

räumliche Entwicklung für die Bereiche Abbau, Deponie und Transporte. Planungsgegenstand 

sind insbesondere der Abbau von Kies, Sand und Fels, die Entsorgung der Bauabfälle sowie die 

damit verbundenen Materialtransporte.

Die Hauptadressaten des Sachplanes sind die Planungsregionen, die Gemeinden und die zustän-

digen Stellen des Kantons. Für sie ist der Sachplan ADT verbindlich. Weitere wichtige Adressaten 

sind die Bundesstellen sowie die privaten Unternehmungen des Abbau- und Deponiegewerbes. 

Speziell angesprochen werden auch die Träger von Grossprojekten.

Der Kanton verfolgt mit dem Sachplan vier Ziele:

•	 Sichern der nötigen Abbau- und Deponiereserven für eine langfristig ausreichende Versorgung 

mit Baurohstoffen und Entsorgung der nicht verwertbaren Bauabfälle.

•	 Haushälterischer Umgang mit den natürlichen Kiesressourcen.

•	 Möglichst weitgehende Schonung von Mensch, Landschaft, Natur und Umwelt beim Abbauen, 

Verarbeiten, Entsorgen und Transportieren.

•	 Abstimmen der Planungen durch frühzeitige und stufengerechte Klärung der Grundsatzfragen.

Der Kanton legt im Sachplan ADT nur fest, was zur Erreichung der Ziele auf kantonaler Ebene 

unbedingt geregelt werden muss. Er hält sich damit an das Prinzip der Subsidiarität und lässt den 

nachgeordneten Planungsträgern den ihnen zustehenden Handlungsspielraum.

Die Grundzüge der kantonalen Vorsorgepolitik (Kapitel 4.1) sowie die Grundsätze für die Planung 

(Kapitel 4.2) und die Bewirtschaftung (Kapitel 4.3) bilden das Fundament des Sachplanes ADT. 

Damit legt der Kanton seine Haltung in der ADT-Sachpolitik und seine Erwartungen an die nach-

geordneten Planungen offen. 

Die kantonalen Aufgaben und Interessen sind im Kapitel 5 festgehalten. 

•	 Das Konzept für den Abbau (Kapitel 5.1) umfasst das Prinzip der regionalen Selbstvorsorge 

und das Festlegen des Planungsrichtwertes für Materialreserven sowie der regionalen Abbau-

richtmengen für die nächsten 45 Jahre. 

•	 Für die Entsorgung der inerten Bauabfälle gibt der Sachplan den Regionen ein Richtvolumen 

vor und beauftragt sie, für den Bedarf der nächsten 20 Jahre alle grundsätzlich geeigneten 

Standorte in ihren Planungen festzulegen. Der grösste Handlungsbedarf für neue Inertstoff-

deponien besteht momentan in der Agglomeration Bern, im Raum Moutier und im Emmental. 

•	 Eine weitere Aufgabe des Kantons ist die Gewährleistung der Ver- und Entsorgung bei unge-

nügenden planerischen Massnahmen oder Bemühungen der Regionen und Gemeinden. Zu 

diesem Zweck bezeichnet er im Sachplan Standorte von kantonaler Bedeutung. Der Kanton 

legt damit offen, wo er notfalls mit eigenen planerischen Mitteln intervenieren wird. Zu den 

Standorten von kantonaler Bedeutung gehören regional verteilt 31 Standorte für den Abbau 

und 24 Standorte für Inertstoffdeponien. 

•	 Ein wichtiges Anliegen ist die Abstimmung der regionalen Abbau- und Deponieplanungen. Der 

Sachplan zeigt im Kapitel 5.4 auf, innerhalb welchem geographischen Rahmen die Abstimmung 

von den Regionen erwartet wird.

 

Adressaten

Ziele

Grundzüge und Grundsätze

Aufgaben des Kantons ...



... der Regionen ...

... der Gemeinden

Verschiedenes

Die wichtigste Aufgabe bei der Vorsorgeplanung kommt den Planungsregionen zu.

•	 Die Planungsregionen bezeichnen die Abbau- und Deponiestellen und die richtplanerische 

Sicherung der nötigen Reserven für die Ver- und Entsorgung. Der Sachplan ADT gibt den 

Regionen dazu klare Vorgaben und setzt die Minimalanforderungen an regionale Abbau- und 

Deponieplanungen fest (Kapitel 6.1). 

•	 Bereits haben zwölf der achtzehn Regionen eigene Abbau- und Deponiekonzepte oder Teil-

richtpläne erarbeitet. Einige davon sind inzwischen jedoch überholt und müssen revidiert werden. 

Der Kanton anerkennt im Sachplan die in den letzten Jahren von ihm genehmigten regionalen 

Abbau- und Deponieplanungen und zeigt, soweit erkennbar, den konkreten Handlungsbedarf 

auf (Kapitel 7.1). 

•	 Die grössten Planungsdefizite bestehen zur Zeit in der Region Bern, im Amt Laupen und in 

den beiden Jura-Regionen. Zu revidieren sind die Planungen der Regionen Obersimmental-

Saanenland, Burgdorf, Oberes Emmental, Grenchen-Büren und Oberaargau. Für diese 

Regionen gilt eine Frist von drei Jahren für die Erarbeitung bzw. Revision ihrer Abbau- und 

Deponieplanungen.

Den Gemeinden fallen verschiedene Aufgaben zu (Kapitel 6.2). Sie sollen bei ihren Ortsplanungen auf 

natürliche Kiesvorkommen Rücksicht nehmen, ihre Interessen in den regionalen Planungsprozess 

einbringen, in der Bevölkerung das Verständnis für eine regional koordinierte Vorsorge fördern und 

insbesondere die regional konsolidierten Abbaustandorte im Planerlassverfahren eigentümerver-

bindlich sichern. Der Sachplan weist die Gemeinden an, die Nutzungsplanungen erst in Angriff zu 

nehmen, wenn der entsprechende Standort oder das Gebiet im regionalen Abbau- und Deponie-

richtplan festgesetzt ist. Bei Inertstoffdeponien muss zudem vorher der Bedarfsnachweis erbracht 

sein. Zudem werden die Gemeinden auf ihre Pflicht zur Schliessung illegaler Entsorgungsstellen 

aufmerksam gemacht. 

Auch für die Träger von Grossprojekten legt der Sachplan Vorgaben fest (Kapitel 6.3). Dazu gehören 

namentlich die Einhaltung der Sachplan-Grundsätze und die Koordination mit den Vorsorgepla-

nungen der Regionen und des Kantons. 

Zudem werden im Kapitel 6.4 die Erwartungen des Kantons an die Unternehmungen des Abbau- 

und Deponiegewerbes aufgezeigt. Rechtlich binden kann der Sachplan die privaten Unterneh-

mungen jedoch nicht.

Ein wichtiges Anliegen ist nicht zuletzt die Umsetzung des Sachplanes ADT. Zu diesem Zweck 

wird eine kantonale Kommission ADT gebildet, welche die Beteiligten bei der Umsetzung des 

Sachplanes ADT beraten und unterstützen soll (Kapitel 5.5).

Der Sachplan ADT ist eine Grundlage für den kantonalen Richtplan nach dem Raumplanungsgesetz. 

Die wesentlichen Inhalte und Standorte werden in den nächsten Jahren in den Richtplan übernom-

men. Für fünf wichtige Standorte muss die Abstimmung mit dem Bund vorgezogen werden, da 

die Nutzungsplanungen bereits sehr weit fortgeschritten sind und erhebliche Waldrodungen bean-

sprucht werden. Dies geschieht mit einem separaten Koordinationsblatt zum kantonalen Richtplan.





1	 Einleitung

1.1	 Ausgangslage

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) verpflichtet die öffentliche Hand, mit den Mass-

nahmen der Raumplanung eine ausreichende Versorgung des Landes zu sichern. Dazu gehören 

insbesondere auch die Versorgung mit Baurohstoffen und die Entsorgung der Bauabfälle. Zudem 

verlangt das Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) von den Kantonen eine Abfallplanung, 

worin sie u.a. den Bedarf für Deponien und die Standorte festlegen.

Auf kantonaler Stufe fehlte bis heute eine Sachplanung für Materialabbau und Inertstoffdeponien. 

Der kantonale Richtplan aus dem Jahre 1984 enthält lediglich ein Koordinationsblatt für die Koor-

dination der regionalen Abbauplanungen. Zum Bereich Abfall gibt es das kantonale Abfall-Leitbild 

von 1991, mit Neufassung vom März 1997. Das Leitbild äussert sich jedoch nicht zur Standort-

planung von Inertstoffdeponien.

Die Planungsdefizite hatten Ende der 80er-Jahre erhebliche negative Auswirkungen auf die Ma-

terialversorgung. Die Kieswirtschaft erkannte das Problem und verlangte auf politischem Weg 

die erforderliche Planung. Am 14. September 1989 reichte der damalige Grossrat Peter Widmer 

(FDP, Spiez) eine entsprechende Motion ein. Am 3. November 1993 beschloss der Grosse Rat 

den benötigten Kredit.

1.2	 Zweck des Sachplanes

Mit dem Sachplan ADT erfüllt der Regierungsrat die Motion Widmer und schafft damit - gestützt 

auf die Planungs- und Umweltschutzgesetzgebung - die notwendigen Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen

–	 für eine langfristig ausreichende, raumverträgliche, ökonomische und umweltschonende 

Versorgung mit natürlichen Baurohstoffen,

–	 für eine raumverträgliche, ökonomische und umweltschonende Entsorgung der nicht wie-

derverwertbaren Bauabfälle,

–	 für die planerische Sicherung der notwendigen Abbau- und Deponiereserven sowie

–	 für eine zielorientierte und stufengerechte Zusammenarbeit der Planungs- und Bewilligungs-

behörden und der Abbau- und Deponieunternehmungen.

1.3	 Gegenstand des Sachplanes 

Mit dem Sachplan ADT legt der Regierungsrat im Sinne von Art. 99 Abs.1 BauG die räumliche 

Entwicklung für die eng zusammenhängenden Bereiche Abbau, Deponie und Transporte fest. Insbe-

sondere legt er die entsprechenden Ziele und Grundsätze fest, weist die kantonalen Aufgaben und 

Interessen aus und gibt Vorgaben für die nachgeordneten Planungsträger und für die Umsetzung.

Gesetzlicher Auftrag

Stand der kantonalen Planung

Politischer Auslöser

Sachbereiche Abbau, 

Deponie, Transporte

1



Die primären Planungsgegenstände sind der Abbau von Kies, Sand und Fels, der Umgang mit 

Bauabfällen sowie die Inertstoffdeponien. Auf die Materialtransporte wirkt der Sachplan indirekt, 

eine planmässige Regulierung ist mit diesem Instrument nicht möglich.

Für die Abfallwirtschaft sind die Ziele und Grundsätze im Abfall-Leitbild festgelegt. Der Sachplan 

ADT ergänzt das Leitbild im Bereich der Inertstoffdeponien und übernimmt der Vollständigkeit halber 

die relevanten Grundsätze. Die beiden Sachplanungen sind aufeinander abgestimmt.

1.4	 Vorgehen und Grundlagen

Mit Beschluss Nr. 4114 vom 7. November 1990 bewilligte der Regierungsrat die Projektorganisation 

und die finanziellen Mittel für eine Vorphase. Die Projektorganisation bestand aus drei Gremien: 

Der Kommission Motion Widmer, dem Verwaltungsausschuss und der Projektleitung. Die Zusam-

mensetzung der einzelnen Organe ist im Anhang 3 ersichtlich.

In der Vorphase erhob und analysierte das Ingenieurbüro CSD Colombi Schmutz Dorthe AG Bern 

die wesentlichen Grundlagen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden im Bericht "Abbau- 

und Deponieplanung: Situationsanalyse und weiteres Vorgehen" vom März 1991 [6] festgehalten. 

Während der Bearbeitung wurden in Zusammenarbeit mit den Planungsregionen von 138 be-

stehenden oder potentiellen Standorten sogenannte "Objektblätter 95" [8] erstellt. Das Amt für 

Gemeinden und Raumordnung hat diese im September 1997 den Planungsregionen, den betrof-

fenen Fachstellen und der Stiftung für Landschaft und Kies als Grundlage für künftige Planungen 

abgegeben. Zudem erhob die Stiftung Landschaft und Kies 1995 bei ihren Mitgliedern wesentliche 

Daten zum Ausstoss und zu den noch vorhandenen Reserven [7]. Eine detaillierte Liste der ver-

wendeten Grundlagen ist im Anhang 4 ersichtlich. 

Ende Oktober 1996 lag ein erster Entwurf des Sachplanes vor. Dieser wurde zunächst innerhalb 

der kantonalen Verwaltung konsolidiert. Im September 1997 folgte die Mitwirkung der Bevölke-

rung und die Vernehmlassung bei Behörden und Organisationen. Zur Stellungnahme eingeladen 

wurden insbesondere das Bundesamt für Raumplanung, das Bundesamt für Umwelt, Wald und 

Landschaft (BUWAL), die Nachbarkantone, die betroffenen kantonalen Direktionen und Ämter, alle 

Planungsregionen und Amtsbezirke, die kantonalen Schutzorganisationen, Organisationen der 

Kies- und Bauwirtschaft sowie eine Reihe weiterer Organisationen. Die Ergebnisse der Mitwirkung 

und Vernehmlassung sind in einem separaten Bericht [10] festgehalten. Der überarbeitete Sachplan 

wurde am 19. Juni 1998 vom Verwaltungsausschuss und am 25. Juni 1998 von der Kommission 

Motion Widmer verabschiedet. 

Am 16. September 1998 genehmigte der Regierungsrat den Sachplan ADT und setzte ihn in Kraft.

Abbau von Kies, Sand und 

Fels; Umgang mit Bauabfällen; 

Inertstoffdeponien

Schnittstellen zum 

Abfall-Leitbild

Vorphase

Bearbeitungsphase

Mitwirkung und 

Vernehmlassung

Inkraftsetzung
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1.5	 Adressaten und Verbindlichkeit

Der Sachplan ADT ist für die Behörden des Kantons und der Gemeinden sowie für die Organe der 

Regionen im Sinne von Art. 57 Abs. 1 BauG verbindlich.

Den Bundesbehörden wird der Sachplan als kantonale Grundlage zur Kenntnis gebracht. Den 

privaten Unternehmungen des Abbau- und Deponiegewerbes legt der Sachplan ADT offen, auf 

welche Leitvorstellungen der Kanton, die Regionen und die Gemeinden ihre Planungen ausrichten 

und welche Erwartungen an die Unternehmer damit verbunden sind. Schliesslich dient der Plan 

auch der Öffentlichkeit als Information.

1.6	 Stellung zu den regionalen Planungen und zum kantonalen 
Richtplan

Die Sachplanung im Bereich Abbau und Deponie ist im Kanton Bern nicht neu. Bereits vor Jahren 

nahmen sich die Regionen diesem Planungsbereich an und heute verfügen zwölf der achtzehn 

Regionen über Abbau- und Deponiekonzepte oder -richtpläne. Einige davon sind jedoch revisions-

bedürftig. Der Sachplan weist vorhandene Planungsdefizite aus und zeigt den Handlungsbedarf 

auf. Regionale Grundlagen, die im ordentlichen Verfahren erlassen worden sind und die der Kanton 

erst vor wenigen Jahren vorgeprüft und genehmigt hat, stellt er heute jedoch nicht in Frage. Die 

entsprechenden Genehmigungen und Vorbehalte behalten ihre Gültigkeit. Damit erfüllt der Kanton 

den Anspruch der Planungsträger und Unternehmer an die Beständigkeit genehmigter Planungen. 

Der Sachplan ADT stützt sich somit auf die regionalen Abbau- und Deponieplanungen.

Mit dem Sachplan ADT konkretisiert der Kanton seine Vorsorgepolitik im Sachbereich Abbau, 

Deponie, Transporte. Die Regelungen umfassen die diesbezüglichen Ziele, Grundzüge zur Vor-

sorgepolitik, Grundsätze sowie die Vorgaben an nachgeordnete Planungsträger. Im Sachbereich 

Abbau, Deponie, Transporte regelt der Sachplan ADT auf kantonaler Stufe abschliessend und für 

Behörden verbindlich.

Materialabbau, -deponie und -transporte haben meist erhebliche Auswirkungen auf die Raumord-

nung, die räumliche Entwicklung und die Umwelt. Die entsprechenden Sachplanungen müssen 

somit zwingend auf die räumliche Gesamtplanung abgestimmt werden. Umgekehrt hat letztere auf 

die Sachplanung ADT Rücksicht zu nehmen. Die diesbezüglichen Anforderungen für die Regionen 

und Gemeinden sind in den Kapiteln 6.1 und 6.2 definiert. Die Abstimmung auf der übergeordneten 

Ebene erfolgt im kantonalen Richtplan nach RPG. 

Der heutige Richtplan aus den 80er-Jahren wird in den kommenden Jahren gesamthaft überar-

beitet. Der Sachplan ADT bildet dazu eine Grundlage im Sinne von Art. 6 RPG bzw. Art 4 RPV. 

Die für die räumliche Entwicklung des Kantons bedeutsamen Inhalte des Sachplanes ADT werden 

in den Richtplan übernommen und mit den übrigen Interessen, den Nachbarkantonen und dem 

Bund abgestimmt.

Für Behörden verbindlich

Der Sachplan baut auf den 

regionalen Abbau- und 

Deponieplanungen auf, ...

... definiert auf kantonaler 

Stufe den Sachbereich ADT ...

... und ist Grundlage für den 

kantonalen Richtplan.
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Die Überarbeitung des Richtplanes wird vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei 

mehreren Standorten von kantonaler Bedeutung ist heute die Nutzungsplanung bereits weit 

fortgeschritten. Einige davon beanspruchen erhebliche Waldrodungen (mehr als 5 ha) oder den 

Anschluss an eine Nationalstrasse. Dort wo rasche Entscheide für die Weiterführung der Betrie-

be von existenzieller Bedeutung sind, kann mit der übergeordneten Abstimmung nicht bis zur 

Richtplanrevision zugewartet werden. Für diese Standorte wird als separates Dokument zum 

Sachplan ADT ein entsprechendes Koordinationsblatt zum kantonalen Richtplan ausgefertigt 

und den Bundesstellen zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet. Die Sonderlösung ist eine 

Ausnahmeregelung und beschränkt sich auf die fünf, im Kapitel 5.3 ausgewiesene Standorte. Die 

mit der Sonderlösung getroffenen Festlegungen werden bei der Richtplanrevision übernommen.

Sonderlösung für aktuelle 

Vorhaben mit erheblicher 

Waldbeanspruchung
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2	 Probleme

Für die kantonale Sachplanung sind insbesondere die folgenden Problembereiche von Bedeutung:

Lediglich in zwölf der achtzehn bernischen Regionen sind heute regionale Abbau- und Deponie-

konzepte oder -teilrichtpläne vorhanden. Von diesen sind einige ungenügend oder mittlerweile 

überholt. Bedeutende Lücken bestehen namentlich in der Region Bern und im Jura.

Die fehlenden und überholten Planungen haben zur Folge, dass Kies heute vor allem dort abgebaut 

wird, wo Planungen vorhanden sind. Andere Gebiete mit guten Voraussetzungen, aber fehlenden 

oder ungenügenden Planungsgrundlagen, bleiben unangetastet. Ein typisches Beispiel hierfür ist 

die Region Bern, wo grosse Mengen Kies heute aus andern Regionen zugeführt werden, obwohl 

die geologischen Voraussetzungen für eine Eigenversorgung der Region gegeben sind. Dies führt 

zu einem starken Druck auf die bestehenden und geplanten Abbaugebiete und zu langen Ma-

terialtransporten, namentlich auf der Strasse. Übermässige Materialtransporte sind aber weder 

ökologisch noch ökonomisch erwünscht und sollen im Interesse der Umwelt, der Bevölkerung 

und der Wirtschaft minimal gehalten werden.

Nicht nur die fehlenden und mangelhaften Abbau- und Deponieplanungen sind ein Problem, son-

dern auch die Abstimmung der Planungen unter den Regionen. Der Markt richtet sich bekanntlich 

nicht nach den Regionsgrenzen und es finden zum Teil grosse Massenverschiebungen über die 

Regionsgrenzen hinweg statt. Die Regionen schaffen jedoch lediglich bestmögliche Voraussetzun-

gen innerhalb ihres Regionsgebietes. Eine gut funktionierende Koordination und Abstimmung der 

Vorsorgeplanungen unter den Regionen ist somit zwingend nötig. Sie ist bisher nur in Einzelfällen 

erfolgt. 

Kies und Sand werden immer mehr zur Mangelware: Anderweitige Nutzungs- oder Schutzinteressen 

schränken die Abbaumöglichkeiten immer stärker ein. Die Vorkommen werden aber auch durch 

den Abbau selbst immer kleiner und natürlicher Nachschub fällt im Vergleich zum Bedarf nur in 

geringen Mengen an, zum Beispiel bei Fluss- oder Seeentnahmen oder durch Sekundärbaustoffe. 

Es ist somit ein Gebot der Stunde, die abbaubaren Kiesvorkommen im Interesse zukünftiger Ge-

nerationen für den Abbau zu sichern und vor einem allzu raschen und bedenkenlosen Verbrauch 

zu bewahren. Besonders augenfällig wirkt sich das Problem der Verknappung in Regionen aus, 

wo die Vorkommen schon aufgrund der geologischen Verhältnisse gering sind oder wo ausge-

dehnte Schutzgebiete einem Abbau entgegenstehen. Beispiele dafür sind etwa die Regionen 

Obersimmental-Saanenland, Oberes Emmental, Kiesental, Gürbetal, Schwarzwasser, Centre 

Jura und Jura-Bienne. Aber auch in den Seeland-Regionen ist eine deutliche Einschränkung der 

Abbaumöglichkeiten bereits absehbar.

Theoretisch ist es zwar möglich, Alluvialkies zu einem beträchtlichen Teil durch gebrochenes Fels-

material oder durch Sekundärbaustoffe zu ersetzen (schätzungsweise ein Drittel [6]) und dadurch die 

natürlichen Kiesressourcen zu schonen. Voraussetzungen dafür sind jedoch, dass solches Material 

auf dem Markt konkurrenzfähig ist und dass es aufgrund seiner Qualität auch tatsächlich eingesetzt 

werden kann. Heute werden Substitutionsmaterial in Form von Fels und Sekundärbaustoffen noch 

in ungenügendem Masse produziert, nachgefragt und verwendet. Zudem stehen häufig strenge 

Normen einer Verwendung entgegen.

Ungenügende AD-Planung ...

... führt zu hohem lokalem 

Druck und zu übermässigen 

Strassentransporten.

Ungenügende Koordination 

Die Kiesressourcen sind 

begrenzt 

Kiesalternativen werden 

zuwenig gefördert
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Der Wald ist bundesrechtlich geschützt. Rodungen sind grundsätzlich verboten und nur unter be-

stimmten Voraussetzungen möglich. Bis vor einigen Jahren tangierten im Kanton Bern nur kleine 

Abbaugebiete oder unbedeutende Randzonen den Wald. Jährlich wurden für Abbau- und Depo-

nievorhaben rund 10 Hektaren Wald gerodet. Dies waren rund 28% der gesamten Rodungsfläche 

im Kanton und entsprach etwa dem schweizerischen Durchschnitt. Seit einigen Jahren ist eine 

deutliche Zunahme von grossen Abbauvorhaben im Wald festzustellen. Allein für das Jahr 1995 

zeigt die Rodungsstatistik des BUWAL für Abbau- und Deponievorhaben im Kanton Bern eine 

Rodungsfläche von 22 Hektaren. Der Trend setzt sich weiter fort, wie anhand der Liste der erst 

kürzlich erteilten oder der zur Zeit nachgesuchten Rodungen nachzuweisen ist. Zahlreiche grosse 

geplante Abbaustellen liegen vollumfänglich im Wald oder beanspruchen grosse Waldanteile.

Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: ungenügende Prospektion und Standortplanung innerhalb 

einer Region, verstärkter Schutz- oder Nutzungsdruck auf die waldfreien Gebiete und wirtschaftliche 

Interessen seitens der Waldeigentümer. Besonders gravierend wirkt sich das Problem in Regio-

nen wie z.B. im Seeland aus, wo der Wald ohnehin rar und somit von grosser Bedeutung ist. Die 

zuständigen Waldbehörden sind zunehmend nicht mehr bereit, Abbau- und Deponievorhaben im 

Wald zu akzeptieren, sofern der Bedarf, die Standortgebundenheit und das überwiegende Inter-

esse nicht mit übergeordneten raumplanerischen Instrumenten nachgewiesen werden können.

Die Grundsätze für den Umgang mit Bauabfällen sind heute weitgehend bekannt: Sortieren, ver-

werten, umweltgerecht behandeln oder deponieren. In der Praxis sieht es indessen noch anders 

aus. Einerseits fehlen in gewissen Gebieten geeignete Inertstoffdeponien oder Nachfolgestandorte 

für auslaufende Deponien. Besonders gravierend ist die Situation im Jura, im Emmental und mit-

telfristig auch in der Region Bern. Andererseits bestehen noch rund 300 zum Teil altrechtliche oder 

illegale Ablagerungsstellen. Dazu gehören namentlich auch die zahlreichen Gemeindedeponien 

[1]. Durch diesen Zustand werden unkontrollierte Ablagerungen gefördert, was wiederum grosse 

Probleme für die Gewässer und die Umwelt nach sich zieht und zu Marktverzerrungen führt. Zu-

dem besteht aus Kosten- und Transportgründen häufig die Absicht, mit Bauabfällen nahegelegene 

Terrainunebenheiten aufzufüllen, statt sie ordnungsgemäss abzulagern. 

Unter Grossprojekten versteht der Sachplan ADT Bauprojekte mit erheblichen, meist überregio-

nalen Auswirkungen auf die Bereiche Abbau, Deponie, Transporte. Beispiele hiefür sind etwa der 

Lötschberg-Basistunnel der NEAT, die Bahn 2000, Nationalstrassenprojekte oder Kraftwerkbauten. 

Träger solcher Grossprojekte sind im allgemeinen der Bund oder der Kanton selber, allenfalls auch 

Körperschaften der Elektrizitätswirtschaft. Die Grossprojekte laufen zeitlich oft neben den regionalen 

Abbau- und Deponieplanungen vorbei. Entscheide sind häufig über Jahre hinweg hängig. Ist das 

Projekt jedoch einmal beschlossen, fallen in kurzer Zeit sehr grosse Kubaturen an. Grossprojek-

te können deshalb nicht planmässig in eine regionale Abbau- und Deponieplanung oder in die 

kantonale Sachplanung integriert werden; der Umgang mit dem anfallenden Material lässt sich 

nur in einem projektbegleitenden Materialbewirtschaftungskonzept (MBK) zweckmässig regeln. 

Grossprojekte können die Ziele des Sachplanes ADT und der regionalen Planungen unterstützen 

oder aber unterlaufen. Es ist deshalb wichtig, dass die Materialbewirtschaftungskonzepte mit den 

ordentlichen Vorsorgeplanungen der Regionen und des Kanton abgestimmt werden. Dies ist heute 

nur teilweise der Fall.

Vorhaben im Wald nehmen 

stark zu

Probleme bei der Entsorgung

Grossprojekte
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3	 Ziele

Der Kanton Bern verfolgt mit dem Sachplan ADT folgende Ziele:

Sichern ausreichender Abbau- und Deponiereserven

Angestrebt wird eine langfristige Planung (30 bis 45 Jahre) und verbindliche Sicherung der für eine 

ausreichende Versorgung mit Baurohstoffen und für die fachgerechte Entsorgung von inerten Bau-

abfällen nötigen Reservevolumen und Standorte. Die Planung soll abgestützt sein auf die natürlichen 

Materialvorkommen, auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand und der Wirtschaft, auf die gesamte 

Raumordnung und auf die räumliche Entwicklung der Gemeinden, der Regionen und des Kantons. 

Haushälterischer Umgang mit den natürlichen Kiesressourcen 

Die noch vorhandenen, abbaubaren Kiesvorkommen sollen möglichst haushälterisch genutzt und 

verwendet werden. Alternativen sollen im Interesse der Schonung abbaubarer Kiesressourcen soweit 

möglich und sinnvoll gefördert werden. Insbesondere wird die vermehrte Substitution hochwertiger 

Alluvialkiese durch gebrochenes Felsmaterial und Moränenschotter sowie durch konsequentes 

Verwerten von geeigneten Bauabfällen angestrebt.

Umwelt schonen und Transporte optimieren

Beim Abbauen, Transportieren und Verarbeiten der Baurohstoffe sowie beim Entsorgen der Bau-

abfälle sollen Mensch, Landschaft, Natur und Umwelt möglichst geschont werden. Insbesondere 

werden eine ganzheitliche Abstimmung der unterschiedlichen Schutz- und Nutzungsinteressen 

und ein Minimum an Materialtransporten, namentlich auf der Strasse, angestrebt.

Abstimmen der Planungsverfahren im Bereich ADT

Durch frühzeitige und stufengerechte Klärung der raumplanerischen und umweltschützerischen 

Grundsatzfragen auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene und mit dem Bund sollen die 

für Abbau- und Deponiestandorte nötigen Planungs- und Bewilligungsverfahren besser aufeinander 

abgestimmt und dadurch effizienter werden.
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4	 Vorsorgepolitik und Grundsätze

4.1	 Grundzüge der kantonalen Vorsorgepolitik

Planerische Eigenversorgung und -entsorgung

Der Kanton Bern strebt nach Massgabe der verfügbaren Vorkommen und des Bedarfes eine 

weitgehende, planerische Eigenversorgung mit Baurohstoffen und entsprechende Entsorgung der 

Bauabfälle innerhalb des Kantonsgebietes an.

Abbau- und Deponieplanung im Rahmen der übrigen Raumplanung 

Der Kanton, die Regionen und die Gemeinden schaffen im Rahmen ihrer ordentlichen raumpla-

nerischen Aufgaben und Zuständigkeiten die notwendigen Voraussetzungen für die sach- und 

zeitgerechte Materialgewinnung, -verarbeitung und -entsorgung. Sie arbeiten eng zusammen. 

Aufgabenteilung

Der Kanton legt im Sachplan ADT nur fest, was zur Erreichung der Ziele auf kantonaler Ebene 

unbedingt geregelt werden muss. Er überlässt somit den nachgeordneten Planungsträgern den 

ihnen zustehenden Handlungsspielraum.

Die Regionen gewährleisten insbesondere die richtplanerische Sicherung der Abbau- und Depo-

niereserven und der Standorte. Die Standortgemeinden sichern diese in ihren Nutzungsplänen.

Rücksicht auf die Wirtschaft

Kanton, Regionen und Gemeinden nehmen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rücksicht auf die 

volkswirtschaftliche Bedeutung der Materialgewinnung-, verarbeitung und -entsorgung. Sie arbeiten 

eng mit den privaten Unternehmungen zusammen.

Umsetzen des Sachplanes

Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung einer umweltgerechten Materialgewinnung und Entsor-

gung gemäss der Gesetzgebung bewusst und erachtet die Umsetzung des Sachplanes ADT als 

wichtige Aufgabe der öffentlichen Hand. Er weist die Direktionen sowie ihre Ämter und Fachstellen 

an, den Regionen und Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die notwendige Unterstützung 

zu gewähren und bei ihren eigenen Handlungen stets mit gutem Beispiel voranzugehen. Insbe-

sondere misst er, ergänzend zum Abfall-Leitbild, der rechtskonformen Verwertung und Entsorgung 

von Bauabfällen künftig ein stärkeres Gewicht bei.

4.2	 Grundsätze für die Planung

Das Kapitel beschreibt jene Grundsätze, die für Planungen im Sachbereich ADT besonders bedeu-

tungsvoll sind, in der Praxis häufig zu Schwierigkeiten führen oder eine spezielle Regelung durch 

den Kanton erfordern. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Für Planungen sind selbstverständ-

lich alle einschlägigen Gesetze und Regeln der Raumplanung zu beachten. Auch sind nicht alle 

erwähnten Grundsätze eigene Festlegungen des Sachplanes ADT. Teilweise handelt es sich um 

gesetzliche Vorgaben oder um Festlegungen anderer Sachplanungen. Solche Punkte werden vor 

allem aus Gründen der Übersicht zitiert.

Grundzug 1   

Grundzug 2   

Grundzug 3   

Grundzug 4   

Grundzug 5
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Die Grundsätze sind "Navigationshilfen" für alle Planungsträger. Sie sind in sich nicht widerspruchs-

frei und müssen im konkreten Einzelfall abgewogen werden. Die nachgeordneten Planungsträger 

haben bei jeder Planung im Abbau- oder Deponiebereich nachzuweisen, wie weit die Grundsätze 

berücksichtigt worden sind. Abweichungen müssen begründet werden.

Umfassende Interessenabwägung

Soweit die Planungsbehörden Ermessensspielraum haben, wägen sie die verschiedenen Inter-

essen untereinander ab. Sie berücksichtigen die Schutzinteressen in gleichem Masse wie die 

wirtschaftlichen Interessen.

Ausschlussgebiete

Folgende Zonen und Gebiete sind im Sinne des Sachplanes ADT für Abbau- und Deponievorhaben 

Ausschlussgebiete:

–	 Grundwasserschutzzonen (Art. 44 Abs. 2 GSchG),

–	 unterhalb des Grundwasserspiegels bei Grundwasservorkommen, die sich nach Menge 

und Qualität für die Wassergewinnung eignen (Art. 44 Abs. 2 GSchG),

–	 in Fliessgewässern, wenn der Geschiebehaushalt nachteilig beeinflusst wird (Art. 44 Abs. 

2 GSchG), 

–	 Biotope von nationaler Bedeutung nach Art 18a (Schutzgebiete der eidgenössischen Au-

enverordnung, der Hochmoorverordnung und der Flachmoorverordnung) sowie weitere 

Biotope von nationaler Bedeutung nach Art. 29 NHV (z.B. Amphibieninventar),

–	 Moorlandschaften von nationaler Bedeutung gemäss Art. 23b NHG,

–	 kantonale Naturschutzgebiete nach Art. 40 NSchG, 

–	 Bauzonen nach Art. 30 BauV.

Wald

Gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes über den Wald sind Rodungen verboten. Dies gilt sowohl für 

dauernde wie auch für vorübergehende Rodungen. Ausnahmebewilligungen dürfen von Gesetzes 

wegen nur erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe 

bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und wenn die Standortgebunden-

heit nachgewiesen ist, die Voraussetzungen der Raumplanung erfüllt sind sowie die Rodung zu 

keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führt. Im Bundesgesetz ist ausdrücklich festgehalten, 

dass finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige 

Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke nicht als wichtige Gründe gelten. Zudem ist dem 

Natur- und Heimatschutzgesetz Rechnung zu tragen. Dies ist speziell in ökologisch besonders 

wertvollen Waldarealen sowie in Gebieten mit wenig und dadurch besonders bedeutungsvollem 

Wald zu beachten. In solchen Wäldern ist deshalb auf Abbau- und Deponievorhaben generell zu 

verzichten.

Weiter schreibt Art. 7 des Waldgesetzes vor, dass für jede Rodung in derselben Gegend Realersatz 

mit vorwiegend standortgerechten Arten zu leisten ist. Die Ausnahmen sind im Gesetzaufge-führt.

Grundsatz 1   

Grundsatz 2   

Grundsatz 3   

9



10

Zusätzlich legt der Sachplan ADT fest:

–	 Für beabsichtigte Vorhaben im Wald sind der Bedarf, die Interessenabwägung und die Stand-

ortgebundenheit in der regionalen Abbau- und Deponieplanung auszuweisen. Insbesondere 

ist darzulegen, auf welchen Grundüberlegungen die regionale Abbau- und Deponieplanung 

gegenüber der regionalen Walderhaltung basiert, welche Alternativstandorte zur Schonung 

des Waldes geprüft worden sind und weshalb auf solche allenfalls verzichtet werden muss. 

Das Vorgehen ist frühzeitig mit den zuständigen Waldbehörden abzusprechen.

–	 Mittel- und längerfristig soll die für Abbau- und Deponievorhaben beanspruchte Rodungs-

fläche im Vergleich zur gesamten kantonalen Waldfläche den schweizerischen Durchschnitt 

nicht übersteigen. Die regionale Waldverteilung ist zu berücksichtigen. Insbesondere werden 

Rodungsbegehren im Mittelland, in waldarmen Regionen sowie in besonders kiesreichen 

Regionen (namentlich Regionen Aaretal, Bern, Burgdorf, Biel-Seeland, EOS, Grenchen-

Büren und Oberaargau) vom Kanton nach strengerem Massstab beurteilt als solche in den 

waldreichen Regionen des Oberlandes, des Emmentals und des Juras. Regionen, welche 

über sehr grosse Kiesvorkommen ausserhalb des Waldes verfügen, sind gehalten, ihre 

Reserven ausschliesslich ausserhalb des Waldes zu sichern.

–	 Rodungen für Inertstoffdeponien werden in der Regel nicht bewilligt. Ausnahmen sind 

möglich, sie müssen in der regionalen Deponieplanung jedoch begründet werden. Insbe-

sondere muss mit einer umfassenden Standortevaluation nachgewiesen werden, dass kein 

Standort ausserhalb des Waldes besser geeignet ist. Rodungen für Inertstoffdeponien mit 

ausschliesslich Aushub- oder Ausbruchmaterial werden generell abgelehnt.

Grundwasser

Im Kanton Bern wird das Trinkwasser praktisch zu hundert Prozent aus dem Grundwasser gewon-

nen. Dem Schutz des lebenswichtigen Grundwassers ist deshalb im Zusammenhang mit dem Abbau 

und mit Deponien grosse Aufmerksamkeit beizumessen. Der Materialabbau und die anschliessende 

Wiederauffüllung über einem Grundwasservorkommen können das Grundwasser beeinträchtigen 

und bleibende Schäden hinterlassen. So kann z.B. bei der Wiederauffüllung von Abbaustellen 

nie ganz ausgeschlossen werden, dass verschmutzter Aushub oder andere Abfälle eingebracht 

werden. Zudem wirkt sich eine Wiederauffüllung wegen der unterschiedlichen Durchlässigkeiten 

des Auffüllmaterials negativ auf die natürliche Grundwasserneubildung aus. Insbesondere bei 

Grundwasservorkommen in Lockergesteinen sind Auffüllungen mit minderwertigem Material kein 

Ersatz für die abgebauten, natürlichen Schutz- und Filterschichten. Aus diesen Gründen werden in 

den für die öffentliche Trinkwasserversorgung wichtigen Gebieten des Gewässerschutzbereiches 

A vom Kanton keine Bewilligungen für Abbau- und Deponievorhaben erteilt.

Natur, Landschaft und Archäologie

Bei der Planung sind insbesondere die Schutzbestimmungen folgender Inventare und Gebiete zu 

berücksichtigen: 

–	 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung nach 

Art. 5 NHG,

–	 kantonale Trockenstandorte, Feuchtgebiete und weitere Lebensräume nach Art. 18 Abs. 

1bis NHG,

Grundsatz 4  

Grundsatz 5   



–	 archäologisches Hinweisinventar nach Art. 9 und 10 BauG und Art. 13 ff BauV,

–	 regionale und kommunale Natur- oder Landschaftsschutzgebiete bzw. Landschaftsschon-

gebiete.

Bei Vorhaben in solchen Gebieten sind den Aspekten der Einsehbarkeit, der Rekultivierung und 

der Erhaltung archäologischer Stätten spezielle Sorgfalt beizumessen. Kantonale und regionale 

Abbau- und Deponieplanungen dürfen über regionale und kommunale Natur- oder Landschafts-

schutzgebiete bzw. Landschaftsschongebiete und archäologische Schutzzonen nur dann verfügen, 

wenn das kantonale oder regionale Interesse dies bedingt.

Kiesressourcen schonen

Bei Planungen ist auf natürliche Kiesvorkommen Rücksicht zu nehmen. Vorkommen, welche 

sich für den Abbau voraussichtlich eignen, sind vor anderweitigen Interessen, wie namentlich vor 

Überbauungen, zu bewahren und in der regionalen Abbau- und Deponieplanung mindestens als 

Vorranggebiete zu bezeichnen. In Vorranggebieten, welche in regionalen Abbau- und Deponie-

planungen ausgewiesen sind, werden Einzonungen für Bauzonen vom Kanton nicht genehmigt.

Bei Abbauplanungen sind so weit als möglich Voraussetzungen zu schaffen 

–	 für den sparsamen Umgang mit den natürlichen Kiesressourcen, 

–	 für die qualitätsgerechte Verwendung des abgebauten Kieses und

–	 für die vermehrte Gewinnung und Verwendung von Ersatzmaterial. 

Insbesondere sind Massnahmen für den verstärkten Einsatz von Sekundärbaustoffen und Standorte 

für die Gewinnung von geeignetem Felsmaterial zu fördern (namentlich in den kiesarmen Regionen 

des Oberlandes und des Juras). 

In Nutzungsplanungen ist dafür zu sorgen, dass die betriebseigene Verwendung von Kiesersatzma-

terial gewährleistet ist und dass hochwertiges Alluvialkies vor seiner Endverwendung entsprechend 

verarbeitet wird. Abbauvorhaben, worin die direkte Endverwendung von Kies ab Wand (ohne 

vorgängige Aufbereitung) vorgesehen ist, werden vom Kanton nicht bewilligt. 

Haushälterische Bodennutzung

Abbaustellen und Deponien mit einer geringen Mächtigkeit verstossen gegen den Grundsatz der 

haushälterischen Bodennutzung und sind grundsätzlich zu vermeiden. Bei Vorhaben im Wald ist 

eine bedeutende Mächtigkeit unerlässliche Voraussetzung für eine Rodungsbewilligung.

Transporte optimieren

Materialtransporte und Leerfahrten sind grundsätzlich zu minimieren, solche über längere Distanzen 

sind zu vermeiden. Insbesondere ist zur Verminderung der Materialtransporte eine auf die Absatzge-

biete und das übergeordnete Verkehrsnetz ausgerichtete Verteilung der Abbau- und Deponiestellen 

anzustreben. Standorte, welche über einen direkten Bahn- oder Nationalstrassen-anschluss bzw. 

über die Voraussetzungen dafür verfügen, sind zu fördern und in der raumplanerischen Standort-

beurteilung entsprechend zu gewichten. Massnahmen, welche nachweislich zur Reduktion der 

lokalen oder regionalen Verkehrsbelastung (namentlich auf der Strasse) beitragen, sind zu fördern.

Grundsatz 6   

Grundsatz 7 

Grundsatz 8
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Erschliessung

Die Erschliessung von Abbaustellen und Deponien an das übergeordnete Verkehrsnetz ist so zu 

gestalten, dass die negativen Auswirkungen für die Bevölkerung minimal sind. Transportrouten 

durch Siedlungsgebiete sind möglichst zu vermeiden. Allenfalls sind die jährlichen Abbaumengen 

und die lokalen Transportrouten in den Nutzungsplanungen festzulegen. Die Interessen betroffener 

Nachbargemeinden sind mit zu berücksichtigen. Der Kanton fördert im Rahmen seiner Möglich-

keiten den Anschluss von Abbau- und Deponiestellen an das Bahn- und Nationalstrassennetz.

Naturschutz

Abbaustellen und z.T. auch Deponien sind grundsätzlich als potentiell wertvolle Lebensräume 

für seltene und gefährdete Tiere und Pflanzen zu betrachten. Sie können während und nach der 

Nutzung einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung der einheimischen Flora und 

Fauna und zur Vernetzung naturnaher Lebensräume leisten. Dieser Aspekt ist in die raumplanerische 

Interessenabwägung einzubeziehen. Insbesondere sind bei der Rekultivierung von Abbaustellen 

die Interessen des Naturschutzes mit jenen der Land- und Waldwirtschaft sowie des Grundwas-

serschutzes abzuwägen. Chancen zur Verbesserung und Neuschaffung naturnaher Lebensräume 

sind auszunützen. Dabei sind auch während des Abbaus neu entstandene Lebensräume bei der 

Rekultivierung miteinzubeziehen. Wo möglich sind Voraussetzungen für eine verbesserte, langfristig 

wirksame Landschaftsdynamik zu schaffen, insbesondere bei Materialentnahmen aus Fliessge-

wässern. Zudem sind die Richtlinien des FSK [14] zu beachten.

Inertstoffdeponien

Aus ökonomischen und raumplanerischen Gründen (Materialkreislauf, Erschliessung, Mehrfach-

nutzung, Optimierung der Transporte usw.) sind Inertstoffdeponien in erster Linie in geeigneten 

Materialabbaustellen zu planen. Nur wenn solche in einer Region oder einer Nachbarregion nach-

weisbar nicht vorhanden sind oder sich nicht eignen, können geeignete Standorte "auf der grünen 

Wiese" erwogen werden. Bei beabsichtigten Vorhaben im Wald ist zudem eine Standortevaluation 

durchzuführen (vgl. auch Grundsatz 3).

Inertstoffdeponien müssen aufgrund der TVA mindestens ein nutzbares Volumen von 100‘000 m3 

aufweisen. Die Kantone können geringere Volumen bewilligen, wenn dies aufgrund der geogra-

phischen Gegebenheiten sinnvoll ist (Art. 31 TVA). Der Kanton bewilligt Deponien mit geringerem 

Volumen nur, wenn es sich aufgrund geographischer und demographischer Gegebenheiten 

aufdrängt. Dies ist namentlich in den grossflächigen und bevölkerungsschwachen Regionen des 

Oberlandes, des Emmentals und des Juras der Fall. 

Für die gewässerschutztechnischen Anforderungen sowie für die Errichtung und den Betrieb vom 

Inertstoffdeponien gilt die entsprechende kantonale Richtlinie RIDEP [5].

Grundsatz 9 

Grundsatz 10

Grundsatz 11
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4.3	 Grundsätze für den Betrieb und die Bewirtschaftung

Qualitätsgerechte Verwendung von Kies

Abgebautes Material ist seiner Qualität entsprechend einzusetzen. Insbesondere ist qualitativ 

hochwertiges Alluvialkies weitgehend für die Veredelung zu Beton, Betonfertigwaren und Belag 

aufzubereiten und zu verwenden. Die direkte Endverwendung von Kies ab Wand für den allgemeinen 

Strassen- und Tiefbau widerspricht dem Gebot der haushälterischen Nutzung von Baurohstoffen 

und ist, ausgenommen bei Seitenentnahmen im Güterwegebau, zu vermeiden. Für Ansprüche, 

wo zweitklassiges Abbaumaterial (z.B. Moränenmaterial) oder Sekundärbaustoffe ausreichen, wie 

insbesondere im allgemeinen Strassen- und Tiefbau, ist vorwiegend solches einzusetzen. 

Umgang mit Bauabfällen 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (USG, TVA) und entsprechend dem Abfall-Leitbild, dem 

"Konzept für die Sortierung von Bauabfällen an der Quelle" [3] sowie der RIDEP [5] 

–	 dürfen Bauabfälle nicht mit andern Abfällen vermischt werden und sind soweit betrieblich 

möglich auf der Baustelle zu sortieren,

–	 sind Bauabfälle so weit wie möglich zu verwerten, 

–	 ist nicht verwertbarer Bauschutt ausschliesslich auf bewilligten Inertstoffdeponien zu ent-

sorgen.

Fördern von Sekundärbaustoffen 

Geeigneter Bauschutt ist soweit möglich und sinnvoll zu Sekundärbaustoffen aufzubereiten und 

zu verwerten. Für die Herstellung, die Lagerung und die Verwendung von Sekundärbaustoffen gilt 

die RISBA [4].

Bei Arbeiten der öffentlichen Hand sind geeignete Sekundärbaustoffe als Kiesersatz stets aus-

zuschreiben und offerieren zu lassen. Soweit die geltenden Submissionsbestimmungen einen 

Ermessensspielraum zulassen, nehmen die öffentlichen Bauträger in besonderem Masse Rücksicht 

auf den Umstand, dass umweltgerechte Lösungen und wichtige Anliegen des Sachplanes ADT 

zusätzliche Kosten verursachen können. Sie bemühen sich bei der Arbeitsvergebung um eine 

gesamtheitliche Abwägung der Interessen.

Bei der Festlegung und Bewilligung von Abbauetappen ist 

–	 zu beachten, dass den Unternehmen für die Aufbereitung, die Zwischenlagerung und den 

Umschlag von Sekundärbaustoffen die nötige Werkfläche zugestanden wird. 

–	 sicherzustellen, dass das abgebaute Kies qualitätsgerecht aufbereitet und mit dem be-

triebseigenen Verbrauch von Kiesersatzmaterial abgestimmt wird.

Umgang mit unverschmutztem Aushub-, Ausbruch- und Abraummaterial (Aushub)

Unverschmutzter Aushub ist für Auffüllungen und Rekultivierungen von Abbaustellen zu verwerten 

(Art. 16 Abs. 3 lit d TVA). Kann er nicht unmittelbar eingesetzt werden, ist er an geeigneten Plätzen 

Grundsatz 12
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wie z.B. in Abbaustellen oder Kieswerkarealen vorübergehend zwischenzulagern. Ablagerungen 

auf Inertstoffdeponien sind zu vermeiden, solange in der Region oder in einer Nachbarregion das 

Material zur Auffüllung und Rekultivierung bestehender Abbaustellen verwendet werden kann. 

Terrainauffüllungen zum alleinigen Zweck der Entsorgung werden vom Kanton nicht bewilligt.

Umgang mit Deponievolumen

Mit dem bewilligten Deponievolumen ist haushälterisch umzugehen. Es soll in erster Linie der 

Entsorgung von nicht verwertbarem Bauschutt (inerte Bauabfälle) vorbehalten bleiben. 

Unsachgemässe und illegale Ablagerungen

Ablagerungsstellen für Bau- und andere Abfälle, welche über keine Betriebsbewilligung des Amtes 

für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft verfügen, sind illegal. Sie sind umgehend zu schliessen. 

Die Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen und das Gelände ist zu rekultivieren.

Bodenschutz

Vor dem Abbau bzw. vor der Errichtung einer Deponie sind die Beschaffenheit und Qualität des 

Bodens nach dem Merkblatt "Bodenkundliche Aufnahme bei Deponien und Materialentnahme-

stellen" der kantonalen Fachkommission Rekultivierung zu beurteilen. Zu Beginn des Aushubes ist 

das Abraummaterial (Ober- und Unterboden) vom übrigen unverschmutztem Aushub zu trennen. 

Das Abraummaterial ist in erster Linie für die Rekultivierungen zu verwerten. 

Bei der Rückführung von Abbau- und Deponiestellen in land- oder waldwirtschaftlich genutzte 

Flächen hat der rekultivierte Boden mindestens der ursprünglichen Qualität zu entsprechen.

Für die Abtragsarbeiten, die Zwischenlagerung von Abraummaterial und die Rekultivierung des 

Bodens sind zudem die Richtlinien des FSK [14] und das Merkblatt "Folgebewirtschaftung rekul-

tivierter Flächen" der kantonalen Fachkommission Rekultivierung zu beachten.

Begleitkommissionen

Für die Begleitung grösserer und längerfristiger Vorhaben sind fachkundige Begleitkommissionen 

zu bilden. Diese sollen anstehende standortspezifische Fragen klären und eine möglichst reibungs-

lose Umsetzung der Planung gewährleisten. Den Kommissionen soll mindestens eine Person mit 

ökologischen Kenntnissen angehören.

Grundsatz 16

Grundsatz 17

Grundsatz 18

Grundsatz 19
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5	 Aufgaben und Interessen des Kantons

5.1	 Konzept Abbau

Prinzip der regionalen Selbstvorsorge

Eine grundlegende, konzeptionelle Anordnung trifft der Kanton mit dem Prinzip der regionalen 

Reservensicherung im Verhältnis zum regionalen Bedarf. Dies heisst, dass grundsätzlich alle Re-

gionen soweit möglich in ihrem Gebiet Abbaureserven im Umfang des eigenen Bedarfs planerisch 

sichern. Zur Vereinfachung wird für den Bedarf ein Durchschnittswert pro Einwohner angenommen.

Mit diesem Prinzip stellt sich der Kanton hinter den allgemeinen Grundsatz, wonach Wirtschaft und 

Gesellschaft ihren Bedarf an Baurohstoffen innerhalb des eigenen Lebensraumes selber decken. Vor 

allem aber zielt die Anordnung auch auf eine ausgewogenere Verteilung der Standorte und damit 

auf optimale Voraussetzungen für eine längerfristige Reduktion der gesamten Materialtransporte. 

Sie liegt somit im Interesse der Verbraucher und der Unternehmungen. 

Planungsrichtwert für Materialreserven

Als Grundlage für die planerische Sicherung ausreichender Materialreserven geht der Kanton 

vom durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre aus und definiert zum Zwecke der langfristigen 

Vorsorgeplanung einen Planungsrichtwert für Materialreserven im Umfang von 4 m3 pro Einwoh-

ner und Jahr. Nach diesem Mass verlangt er von den Regionen eine Reservenplanung für einen 

Horizont von 45 Jahren.

Der Planungsrichtwert umfasst den Bedarf für Kies, Sand, Felsmaterial und Sekundärbaustoffe 

zusammen. Spezialrohstoffe wie z.B. Ton, Kalk für die Zementproduktion, Gips und dergleichen 

sind nicht inbegriffen. 

Der festgelegte Wert entspricht nicht dem effektiven Materialverbrauch oder dem tatsächlichen 

Bedarf. Der effektive Bedarf ist abhängig von der jeweiligen Konjunkturlage, namentlich im Bauwe-

sen. Er schwankte in der Vergangenheit zwischen rund 5 m3 in Zeiten einer guten Konjunkturlage 

und rund 3 m3 bei einer schlechten. Er ist abhängig von der Nachfrage und lässt sich planerisch 

nicht beeinflussen. Der Planungsrichtwert hingegen ist ein Richtwert und dient ausschliesslich der 

langfristigen Planung und Sicherung ausreichender Materialreserven. Ob der Wert somit etwas höher 

oder etwas tiefer angesetzt wird, hat auf den Verbrauch keine Auswirkungen: sofern der effektive 

Verbrauch dereinst höher ist als der Planungsrichtwert, so werden die gesicherten Reserven früher 

aufgebraucht sein, ist er tiefer, so werden sie länger ausreichen. 

Regionale Ausgleiche

Der effektive Verbrauch ist aber nicht nur konjunkturabhängig, sondern auch regional unterschiedlich. 

So wurde er zum Beispiel in Oberländer Regionen mit 6 bis 9 m3 pro Jahr und Einwohner ausge-

wiesen. Der Mehrverbrauch im Oberland erklärt sich vor allem durch den Bau von Streusiedlungen 

und Güterstrassen, wo mehr Baurohstoffe benötigt wurden als im dicht besiedelten Mittelland. Der 

Sachplan geht davon aus, dass beim Bau von Alperschliessungsstrassen eine gewisse Sättigung 

eintreten wird und dass sich diese regionalen Unterschiede langfristig angleichen werden. 

Planungsrichtwert 

Unterschied zwischen 

planerischem und effektivem 

Bedarf

Ausgeglichen wird nicht der 

regionale Verbrauch ...
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Die geologischen Gegebenheiten indessen sind nicht in allen Regionen gleich gut. In kiesreichen 

Regionen wie zum Beispiel in den Regionen Aaretal oder Oberaargau lässt sich der Eigenbedarf 

ohne weiteres decken. Hingegen wird dies in kiesarmen Regionen, wie z.B. in den Regionen 

Obersimmental-Saanenland, Schwarzwasser oder Kiesental schwieriger und in der Region Gürbetal 

gar unmöglich sein. Der Kanton berücksichtigt diese natürlichen Gegebenheiten und gleicht auf 

kantonaler Ebene vorhersehbare Defizite bereits grob aus. Den Regionen, welche über schlechte 

geologische Voraussetzungen verfügen, reduziert er die Richtmenge und gleicht sie bei den kies-

reichen Regionen entsprechend aus. Er verpflichtet die Regionen, die quantitativen Vorgaben des 

Sachplanes zu prüfen und weitergehende Ausgleiche mit den Nachbarregionen selber vorzunehmen. 

Die vorgegebenen Richtmengen für die regionalen Abbauplanungen sind im Anhang 1 ersichtlich.

Standortplanung

Der Kanton überlässt die eigentliche Standortplanung den Regionen. Sie legen innerhalb der ge-

setzlichen Vorgaben und der Rahmenbedingungen des Sachplanes ADT in ihren Abbauplanungen 

die auf die übrige Raumordnung abgestimmten und geeigneten Abbaustandorte fest. Näheres dazu 

siehe im Kapitel 6.1. Die grundeigentümerverbindliche Planung ist Sache der Standortgemeinden. 

Die Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 6.2. Der Kanton beschränkt sich im Sachplan ADT auf 

die Festlegung seiner eigenen Standortinteressen und bezeichnet dazu im Kapitel 5.3 Standorte 

von kantonaler Bedeutung.

5.2	 Konzept Inertstoffdeponien

Volumenbedarf

Die Abfallwirtschaft verlief in den letzten Jahrzehnten sehr dynamisch und der zukünftige Bedarf 

für Deponievolumen lässt sich heute nur ungenau voraussagen. Anders als beim Abbau ist somit 

eine fixe Planungsmenge für Deponievolumen nicht sinnvoll. Sie wäre zu statisch und würde der 

langfristigen Entwicklung kaum Rechnung tragen.

Die TVA verlangt eine Deponieplanung für die nächsten 20 Jahre (Art. 16 Abs 1 lit. e). Da eine 

Planung ohne mengenmässige Überlegungen nicht Sinn macht, müssen gewisse Annahmen ge-

troffen werden. Das Abfall-Leitbild [1] geht davon aus, dass für die Entsorgung inerter Bauabfälle 

(ohne Aushub) in den nächsten 20 Jahren ein Deponievolumen zwischen 4 bis 6.6 Mio. m3 nötig 

ist. Dies entspricht einem durchschnittlichen Jahresbedarf von 0.21 - 0.35 m3 pro Einwohner. Der 

effektive Bedarf für Deponievolumen hängt jedoch massgeblich davon ab, wie sich die Konjunktur 

entwickelt und wie viele geeignete Bauabfälle verwertet werden können. 

Als Grundlage für die planerische Sicherung ausreichender Deponiereserven für inerte Bauabfälle 

(ohne Aushub) geht der Kanton heute von einem durchschnittlichen Bedarf im Umfang von 0.35 

m3 pro Einwohner und Jahr aus. Mit dieser Vorgabe und ebenfalls nach dem Grundprinzip der 

regionalen Selbstvorsorge beauftragt er die Regionen mit der Deponieplanung für einen Planungs-

horizont von 20 Jahren. 

... sondern die unterschiedlichen 

geologischen Gegebenheiten.

Sache der Regionen und 

Gemeinden

Richtgrösse

16



Standortplanung

Der Kanton verlangt von den Regionen, dass sie in ihren Deponieplanungen vorsorglich sämtli-

che potentiell geeigneten Deponiestandorte festlegen, selbst wenn sie das Mindestvolumen von 

100‘000 m3 nicht erreichen (vgl. Grundsatz 11 in Kapitel 4.2 und Kapitel 6.1). Alle grundsätzlich 

geeigneten Deponiestandorte sind gleichzeitig auch von kantonaler Bedeutung (vgl. Kapitel 5.3). 

Die grundeigentümerverbindliche Standortplanung ist jedoch erst bei Bestätigung des effektiven 

Bedarfs vorzunehmen (vgl. Kapitel 6.2). 

Errichten von Inertstoffdeponien

Inertstoffdeponien sollen nur errichtet werden, wenn der Nachweis für den effektiven Bedarf er-

bracht ist. Solange in einer Region oder in einer Nachbarregion ausreichend Deponievolumen für 

mehrere Jahre vorhanden ist, kann kaum mit einer Bewilligung für zusätzliche Deponien gerechnet 

werden. Über den effektiven Bedarf entscheidet das Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft. 

Hingegen ist es an der Bauwirtschaft, den Bedarf für neue Deponien frühzeitig zu erkennen und 

beim Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft den entsprechenden Nachweis rechtzeitig ein-

zureichen (Verursacherprinzip nach Art. 2 USG. Vgl. dazu auch Abfall-Leitbild). Bestätigt das Amt 

den Bedarf, kann die eigentümerverbindliche Standortplanung an den in der regionalen Planung 

oder im Sachplan ADT festgelegten Standorten in Angriff genommen werden. Für die Errichtung 

und den Betrieb der Deponien ist die RIDEP [5] zu beachten. 

Die genaue Zahl betriebener Inertstoffdeponien wird durch den Markt beeinflusst. Aus Gründen der 

Transportoptimierung und der Vorbeugung illegaler Ablagerungen strebt der Kanton eine flächen-

deckende Verteilung ausreichender Inertstoffdeponien an. Aus heutiger Sicht ist der Bedarf für rund 

20 bis 25 betriebene Inertstoffdeponien gegeben. Dies sind im Durchschnitt eine Inertstoffdeponie 

pro Region sowie einige zusätzliche in den flächenmässig grossen und bevölkerungsschwachen 

Regionen namentlich im Oberland und Jura. Heute sind rund 20 bewilligte Inertstoffdeponien in 

Betrieb, wobei mehrere davon in den nächsten Jahren aufgefüllt sein werden. 

Handlungsbedarf

Der dringendste Handlungsbedarf für neue Inertstoffdeponien ist momentan in den Regionen Bern 

(inkl. Amt Laupen), Jura-Bienne (Raum Moutier) und Oberes Emmental. In einigen Jahren werden 

jedoch auch die Deponien in den Regionen Obersimmental-Saanenland und Burgdorf aufgefüllt 

sein und es besteht mittelfristig ebenfalls Handlungsbedarf.

Die rechtskonforme Entsorgung kann aber nicht nur mit der Errichtung neuer Deponien gelöst 

werden. Gleichzeitig müssen unsachgemässer Entsorgungen unterbunden und illegal bestehende 

Ablagerungsstellen rasch geschlossen werden. Das Problem ist nicht allein mit raumplanerischen 

Instrumenten zu lösen, es ist mehrheitlich eine Frage des Vollzugs resp. der Durchsetzung geltenden 

Rechts. Der Sachplan ADT übernimmt hier die Inhalte des Abfall-Leitbildes und hält die kantonalen 

und die von den Partnern erwünschten Massnahmen aus der Sicht des Sachbereiches Abbau, 

Deponie,Transporte fest (vgl. Kapitel 4.1, 4.3, 6.1 und 6.2).

Insbesondere wird von den Gemeinden verlangt, dass sie ihre diesbezügliche Aufsichtspflicht 

und bei den Gemeindedeponien die Pflicht zur Herstellung des vorschriftgemässen Zustandes 

wahrnehmen (vgl. Kapitel 6.2).

Alle grundsätzlich geeigneten 

Standorte

Errichtung nur bei effektivem 

Bedarf

Erwünschte Anzahl 

Inertstoffdeponien

Betroffene Regionen

Illegale Ablagerungsstellen 

umgehend schliessen

17



5.3	 Standorte von kantonaler Bedeutung

Der Kanton bezeichnet zum Zwecke der Gewährleistung der Versorgung und Entsorgung (vgl. 

Kapitel 5.4) vorsorglich Standorte von kantonaler Bedeutung. Er legt damit auch besondere An-

forderungen an die nachgeordneten regionalen und kommunalen Planungen offen, ohne diesen 

selbst vorzugreifen. 

Ist die planmässige Versorgung oder Entsorgung infolge ungenügender oder ergebnisloser pla-

nerischer Massnahmen der Regionen oder Gemeinden gefährdet, interveniert der Kanton an den 

Standorten von kantonaler Bedeutung mit eigenen planerischen Instrumenten, namentlich mit dem 

Mittel der kantonalen Überbauungsordnung nach Art. 102 BauG. 

Bestehen bereits kommunale Nutzungsvorschriften, prüft der Kanton zusammen mit der betrof-

fenen Standortgemeinde und der betroffenen Unternehmung eine vorübergehende Erhöhung der 

Materialgewinnung oder -ablagerung. Diesbezügliche Anordnungen sind jedoch nur zulässig, wenn 

die Auflagen und Bedingungen der Standortgemeinde und die Vorschriften der Umweltschutzge-

setzgebung eingehalten werden. 

Die Regionen, Gemeinden und zuständigen Fachstellen haben an den Standorten von kanto-

naler Bedeutung den Auftrag, für spätere Interventionen den notwendigen Handlungsspielraum 

zu berücksichtigen und insbesondere für langfristige Entwicklungsmöglichkeiten zu sorgen (z.B. 

Bezeichnen von Erweiterungs- und Vorranggebieten). 

Soweit sich Fachstellen im Rahmen der Vernehmlassung zu einzelnen Standorten bereits geäussert 

haben, sind die entsprechenden Hinweise im Mitwirkungs- und Vernehmlassungsbericht [10] oder 

in den Objektblätter 95 [8] ersichtlich. Die Hinweise sind nicht abschliessend.

Kommt die Festsetzung eines Standortes von kantonaler Bedeutung in der regionalen Abbau- 

und Deponieplanung nicht zustande, legt die Region einen gleichwertigen Alternativstandort fest.

Die Abbaustandorte von kantonalem Interesse sind die eigentlichen Stützpunkte der langfristigen 

Materialversorgung. Es sind die grossen Kies- oder Felsvorkommen, welche für die langfristige 

Selbstversorgung einer Region oder zur Überbrückung von Materialengpässen grundsätzlich gut 

geeignet und von ausschlaggebender Bedeutung sind. Sie sind in der Regel gut an das kanto-

nale oder nationale Strassennetz oder Eisenbahnnetz angeschlossen oder eine entsprechende 

Erschliessung ist denkbar. Sie liegen meist nahe an grossen Verbraucherzentren, tragen durch 

ihre spezielle Lage massgeblich zur Transportminimierung bei oder erfüllen eine bedeutende Aus-

gleichsfunktion über die Region hinaus.

Von kantonaler Bedeutung sind namentlich auch 

–	 grosse abbaubare Felsvorkommen, welche sich speziell zur Substitution von Kies eignen, 

–	 Standorte mit bedeutenden Spezialvorkommen (z.B. für die Zement- oder Schotterpro-

duktion),

–	 Abbaustandorte, die sich voraussichtlich für die Errichtung einer zukünftigen Inertstoffde-

ponie eignen (unabhängig von der Grösse des Abbauvolumens),

–	 Fluss- und Seeentnahmen in den kiesarmen Regionen des Oberlandes (langfristig natürliche 

Zufuhr) sowie

–	 Standorte, die sich als Zwischenlagerplatz für Ausbruchmaterial aus Grossbaustellen eignen.

Zweck

Überbrückung von 

Planungsdefiziten

Konsequenzen für die 

nachgeordneten Planungen 

Standorte für den Abbau
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Weitere Standortvorteile gegenüber andern Standorten sind z.B. auch das Vorhandensein eines 

grösseren Verarbeitungswerkes oder einer grösseren Wiederaufbereitungsanlage für Sekundär-

baustoffe.

Von kantonaler Bedeutung sind alle Standorte, die sich grundsätzlich für die Errichtung einer 

Inerstoffdeponie eignen oder vermutlich eignen (insbesondere aufgrund der hydrogeologischen 

Gegebenheiten), unabhängig von der regionalen Verteilung und vom gesetzlich vorgeschriebenen 

Mindestvolumen von 100‘000 m3. Im Folgenden wird unterschieden zwischen 

–	 bestehenden oder bewilligten Inertstoffdeponien, welche dem Zweck noch während mehr 

als rund fünf Jahren dienen werden (Bestehend),

–	 Standorten, welche in aktuellen regionalen Deponieplanungen mit dem entspechenden 

Zweck festgelegt sind und sich grundsätzlich zur Errichtung einer Inertstoffdeponie eignen 

würden (Geplant) und 

–	 Standorten, welche nicht in einer aktuellen regionalen Planung enthalten sind, die aber 

im Rahmen der kantonalen Sachplanung geprüft und grundsätzlich als geeignet beurteilt 

wurden (Empfehlungen).

Zur vorgezogenen Abstimmung mit dem Bund vorgesehene Standorte

Die nachfolgend aufgelisteten Standorte beziehen sich auf die im Kapitel 1.6 beschriebene Son-

derlösung für die vorzeitige Abstimmung mit den übrigen kantonalen Interessen, mit den Nach-

barkantonen und mit dem Bund. Es sind ausschliesslich Standorte mit Waldrodungen über 5 

Hektaren oder mit einem Anschluss an das Nationalstrassennetz, deren Nutzungsplanung bereits 

weit fortgeschritten ist und die zum heutigen Zeitpunkt zwingend auf die Zustimmung des Bundes 

angewiesen sind. Für diese Standorte wird ein spezielles Koordinationsblatt zum kantonalen Richt-

plan nach RPG ausgefertigt und den Bundesbehörden zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet. 

Die örtliche Lage der Standorte ist auf der nächsten Seite ersichtlich.

	 Nr.	 Gemeinde   	 Standortname

	 11	 St. Stephan	 Griesseney

	 13	 Köniz	 Oberwangen

	 18	 Kirchdorf/Jaberg	 Türliacher, Teilgebiet Gestelenwald

	 29	 Treiten/Finsterhennen	 Oberfeld/Oberholz

	 30	 La Heutte	 La Tscharner

Standorte für Inertstoffdeponien

19







5.4	 Gewährleistung der Vorsorge und der Koordination

Im Normalfall gewährleisten die Regionen und die Gemeinden zusammen mit den Unternehmungen 

die Vorsorge. Dieser ordentliche Weg kann jedoch auch scheitern. Dann nämlich, wenn z.B. eine 

Region ihre Planungspflicht vernachlässigt oder wenn die verbindliche Sicherung eines Standor-

tes nicht zustande kommt. Der Kanton legt hier offen, mit welchen Rechtsmitteln er notfalls die 

planmässige Ver- und Entsorgung gewährleisten wird.

Vernachlässigt eine Region die fristgerechte Abbau- und Deponieplanung, weist der Regierungsrat 

das Amt für Gemeinden und Raumordnung zu Massnahmen im Rahmen des Sachplanes ADT an.

Vernachlässigt eine Region bei der Abbau- und Deponieplanung ihre Koordinationspflicht (siehe 

Kapitel 6.1), so nimmt das Amt für Gemeinden und Raumordnung die überregionale Koordination 

im Rahmen folgender "Vorsorgeregionen" wahr: 

Vorsorgeregion I Oberland umfassend die Regionen Oberland Ost, Kandertal, Obersimmental-

Saanenland, Thun-Innertport und Aaretal 2.

Vorsorgeregion II Mittelland umfassend die Regionen Bern (VRB), Schwarzwasser, Gürbetal, 

Aaretal 2 , Kiesental, Burgdorf, Oberes Emmental, die Gemeinden des Amtes Laupen sowie die in 

keiner Region organisierten Gemeinden nördlich der Region Bern.

Vorsorgeregion III Jura-Seeland-Oberaargau umfassend die Regionen Amt Erlach und 

östliches Seeland, Biel-Seeland, Jura-Bienne, Centre Jura, Grenchen-Büren und Oberaargau.

Bei vernachlässigter 

Planungspflicht einer Region

Gewährleistung der 

überregionalen Koordination

Abbildung 3:  Abgrenzung der Vorsorgeregionen mit den entsprechenden Regionen

Vorsorgeregion Jura-Seeland-
Oberaargau

VR III

Vorsorgeregion MittellandVR II

Vorsorgeregion Oberland VR I

Regionsgrenzen
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Vernachlässigt eine Gemeinde die ihr aufgrund des Gesetzes oder des Sachplanes ADT zukom-

mende Pflicht und werden dadurch regionale oder kantonale Interessen im Bereich der Ver- und 

Entsorgung gefährdet, erlässt der Regierungsrat eine kantonale Überbauungsordnung nach Art. 

102 BauG. 

Der Kanton gewährleistet die Versorgung und Entsorgung im Umfange regionaler und kommunaler 

Planungsdefizite, welche nachweisbar auf erfolglose Planungsbemühungen der Regionen oder 

Gemeinden zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erfolgt an den Standorten von kantonaler 

Bedeutung nach Kapitel 5.3.

 

5.5	 Kommission Abbau, Deponie, Transporte

Zur Wahrung kantonaler Interessen im Bereich Abbau, Deponie, Transporte und zur Behandlung 

übergeordneter Aufgaben setzt der Regierungsrat eine kantonale Kommission Abbau, Deponie, 

Transporte (Kommission ADT) ein.

Die Kommission ADT setzt sich zusammen aus Vertreterinnen oder Vertretern des Amtes für Ge-

meinden und Raumordnung (AGR), des Amtes für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft (GSA), 

des Amtes für Wald (KAWA), des Amtes für Natur (ANAT) und der Koordinationsstelle für Steine 

und Erden Kanton Bern (KSE).

Weitere Amtsstellen, Organisationen und Fachpersonen werden bei Bedarf beigezogen. Dies betrifft 

namentlich die Koordinationsstelle für Umweltschutz (KUS), das Tiefbauamt (TBA), das Hochbau-

amt (HBA), das Amt für wirtschaftliche Entwicklung (KAWE), das Amt für Industrie, Gewerbe und 

Arbeit (KIGA) und die Bodenschutzfachstelle des Amtes für Landwirtschaft sowie Fachpersonen 

aus den Regionen, der Wirtschaft oder dem Transportbereich. Die betroffenen Planungsregionen, 

Planungskreise des AGR und regionalen Unternehmerorganisationen werden fallweise beigezogen.

Der Vorsitz und die administrative Geschäftsleitung der Kommission obliegen dem Amt für Ge-

meinden und Raumordnung.

Die Kommission nimmt sich auf kantonaler Stufe der Planungs-, Koordinations- und Informations-

aufgaben an, welche sich aus dem Vollzug des Sachplanes ADT ergeben und nicht im Zuständig-

keitsbereich einer Region, Gemeinde oder kantonalen Verwaltungsstelle liegen. Dies umfasst die 

Oberaufsicht über die Umsetzung des Sachplanes ADT mit namentlich folgenden Teilaufgaben: 

–	 Überwachen und Kontrollieren, ob die Sachplanziele und -vorgaben eingehalten werden;

–	 Überprüfen der Planungsrichtwerte und Beantragen allfälliger Anpassungen;

–	 Überwachen der überregionalen Koordination;

–	 Beurteilen neuer Standorte von kantonaler Bedeutung;

–	 Beurteilen von Materialbewirtschaftungskonzepten zu Grossprojekten in Bezug auf ihre 

Übereinstimmung mit dem Sachplan ADT;

–	 Beraten und Informieren des Regierungsrates, der zuständigen Fachstellen und der nach-

geordneten Planungträger zu Fragen in den Bereichen ADT;

2	 Die Region Aaretal trägt bedeutende Versorgungs- und Entsorgungsanteile der beiden Agglomerationen Bern und 
Thun. Sie gehört sowohl zur Vorsorgeregion Oberland und Mittelland.

Bei vernachlässigter 

Planungspflicht einer 

Gemeinde

Umfang und Standorte der 

Gewährleistung
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–	 Zeitgerechtes Einleiten einer Sachplan-Anpassung oder einer Gesamtüberarbeitung;

–	 Rechtzeitiges Beantragen von allfälligen Ersatzmassnahmen.

Der Regierungsrat kann der Kommission im Zusammenhang mit dem Sachplan ADT weitere 

Aufgaben übertragen.
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6.1	 Vorgaben für Regionen

Träger der regionalen Abbau- und Deponieplanungen sind die Regionalplanungsverbände zusam-

men mit den betroffenen Unternehmungen. Interessierte Schutzorganisationen sind frühzeitig ein-

zubeziehen. Für die Erarbeitung und die Bewirtschaftung der Planungen wird empfohlen, regionale 

Abbau- und Deponiekommissionen zu bilden. 

Weiter wird empfohlen, für die Planungsarbeiten frühzeitig mindestens je eine Vertreterin oder einen 

Vertreter des Amtes für Gemeinden und Raumordnung und des Amtes für Gewässerschutz und 

Abfallwirtschaft beizuziehen. Bei Bedarf können auch weitere kantonale Fachstellen wie namentlich 

das Amt für Wald, das Amt für Natur, das Tiefbauamt, die Bodenschutzfachstelle beim Amt für 

Landwirtschaft oder die Koordinationsstelle für Umweltschutz beigezogen werden.

Die Erfüllung der nachstehenden Vorgaben ist Voraussetzung für eine Genehmigung einer regionalen 

Abbau- und Deponieplanung. Allfällige Abweichungen sind zu begründen.

Formelle Anforderungen an regionale Abbau- und Deponieplanungen

Die regionalen Abbau- und Deponierichtplanungen sind im Richtplanverfahren nach dem Baugesetz 

zu erlassen. Zu beachten sind besonders die Vorschriften über den Planungszweck, die Grund-

sätze, die Information und Mitwirkung der Bevölkerung, die Vorprüfung durch den Kanton, die 

Verbindlichkeit und die Genehmigung der Pläne (Art. 53 bis 61 und 97 bis 98 BauG sowie Art. 113 

BauV). Die Planungen sind als "Richtplan oder Teilrichtplan Abbau- und Deponie" zu bezeichnen.

Die Regionen weisen in ihren Abbau- und Deponieplanungen nach,

–	 inwiefern die Ziele und die Grundsätze des Sachplanes ADT eingehalten werden.  

–	 dass die vorgegebenen Reservensicherung nach Kapitel 6.1 erfolgt ist.

–	 dass ihre Planung mit jenen der Nachbarregionen und der weiteren Regionen innerhalb der 

Vorsorgeregion (siehe Kapitel 5.4) abgestimmt ist.

Abweichungen sind zu begründen.

Die regionalen Abbau- und Deponieplanungen stützen sich auf geologische Grundlagen, auf die 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, auf die allgemeinen Grundlagen der Raumplanung und 

des Umweltschutzes, auf den kantonalen Sachplan ADT, auf die räumliche Gesamtplanung und 

übrigen Sachplanungen der Regionen sowie auf die Bedürfnisse der Gemeinden und der Unterneh-

mungen ab. Soweit vorhanden sind sie ebenfalls auf zeitgemässe Landschaftsentwicklungskonzepte 

oder regionale Waldpläne abzustützen. Als weitere Grundlage dienen zudem die im September 

1997 vom Amt für Gemeinden und Raumordnung den Regionen zugestellten Objektblätter 95 [8].

Die regionalen Abbau- und Deponieplanungen sind übersichtlich und nachvollziehbar mit Text und 

Karten darzustellen. Es muss ersichtlich sein, welche Inhalte Festsetzungen, Zwischenergebnisse 

oder Vororientierungen im Sinne von Art. 5 Abs. 2 RPV sind.

Die Standorte sind mit Karten im Massstab 1:25'000 oder 1: 10'000 zu dokumentieren. Auf den 

Kartenausschnitten müssen die Richtplanperimeter ersichtlich sein. Zudem sollen wesentliche 

Informationen von den Grundlagen übernommen und ebenfalls dargestellt werden (geologische 
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Informationen von den Grundlagen übernommen und ebenfalls dargestellt werden (geologische 

Ausgangslage, rekultivierte und bereits bewilligte Flächen, Ausschlussgebiete, anderweitige Interes-

sengebiete etc.). Als Vorlage dienen die im September 1997 vom Amt für Gemeinden und Raum-

ordnung an die Regionen abgegebenen Objektblätter 95 [8]. Wesentliche Grundlagen sind in einem 

seperaten Grundlagenbericht zusammenzustellen, Erläuterungen in einem Erläuterungsbericht.

Selbstvorsorge, Planungsperimeter und überregionale Koordination

Die Regionen schaffen mit ihren Abbau- und Deponieplanungen die planerischen Voraussetzungen 

für eine möglichst weitgehende Selbstversorgung mit Baurohstoffen und Selbstentsorgung der 

Bauabfälle. Die Selbstvorsorge ist dann erfüllt, wenn die im Sachplan ADT vorgegeben Material-

reserven und Deponievolumen planerisch festgelegt sind.

Planungsperimeter ist grundsätzlich die Regionsgrenze. In Absprache mit Nachbarregionen sind 

grenznahe Abbaustellen und Betriebe, die bereits einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung 

oder Entsorgung der Region leisten oder voraussichtlich leisten können sowie Standorte, welche 

erhebliche Auswirkungen auf die Region haben und somit eine politische Konsolidierung über 

die Region hinaus erfordern, ebenfalls einzubeziehen. Solche Abgenzungsfragen sind unter den 

Regionen abzusprechen.

Die Regionen koordinieren ihre Abbau- und Deponieplanungen frühzeitig mit den Nachbarregionen 

(auch ausserkantonalen) sowie mit jenen Regionen innerhalb der Vorsorgeregion (siehe Kapitel 5.4), 

welche von der Planung ebenfalls betroffen sein könnten. Insbesondere stimmen sie die Art der 

Zusammenarbeit, die Termine, den Planungsperimeter, den Ausgleich von Materialdefiziten und die 

Standorte frühzeitig untereinander ab. Sie beachten die Vorgaben von Kapitel 7 des Sachplanes ADT.

Sichern der Abbaureserven

Die Regionen gehen von den im Sachplan ADT vorgegebenen Richtmengen aus (siehe dazu 

Kapitel 5.1 und Anhang 1). In einem frühen Stadium der regionalen Abbauplanung prüfen sie 

die Erfüllbarkeit dieser Vorgabe. Kann die vorgegebene Richtmenge erfüllt werden, so gilt sie als 

verbindliche Vorgabe für die weitere Planung. Kann sie voraussichtlich nicht erfüllt werden, sind 

die Abweichungen unter den benachbarten Regionen auszugleichen und zu begründen. Die Er-

gebnisse sind in einem Protokoll festzuhalten. Für diesen Arbeitsschritt ziehen die Regionen das 

Amt für Gemeinden und Raumordung bei. Für die weitere Planung gilt sodann der protokollierte 

Wert als verbindliche Richtmenge für die Region.

Es sind alle bereits gesicherten Reserven zu ermitteln und in der Planung kartographisch und ta-

bellarisch auszuweisen. Dazu gehören die noch verfügbaren, bewilligten Reserven (meist bewilligt 

nach Art. 24 RPG) sowie die bereits in kommunalen Nutzungsplanungen gesicherten Reserven.

Weiter ist eine Abschätzung vorzunehmen, in welchem Mass Kies voraussichtlich durch Sekun-

därbaustoffe ersetzt werden kann. Zielgrösse ist rund 10 bis 20% der Richtmenge. Verzicht oder 

wesentlich geringere Mengen sind zu begründen.
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Von der verbindlichen Richtmenge sind die bereits gesicherten Reserven und die voraussichtliche 

Menge an Sekundärbaustoffen abzuziehen. Für die verbleibende Menge sind Standort-Festset-

zungen zu planen und auszuweisen. Es ist aber kaum anzunehmen, dass letzlich die Summe der 

gesicherten Reserven, der Sekundärbaustoffe und die Richtplan-Festsetzungen exakt der verbind-

lichen Richtmenge entsprechen wird. Es ist jedoch anzustreben, dass die Summe im Minimum 

zwei Drittel der Richtmenge (Bedarf für 30 Jahre) und im Maximum die Richtmenge (Bedarf für 

45 Jahre) umfasst.

Weiter ist zu beachten, dass Festsetzungen im Wald 30 Jahre nicht übersteigen sollen. Weiterge-

hende Absichten sind als Vororientierungen oder Zwischenergebnisse zu bezeichnen.

Die Regionen können über das Mass der verbindlichen Richtmenge hinaus weitere Abbaustandorte 

oder Vorranggebiete bezeichnen. Solche sind als Vororientierungen oder Zwischenergebnisse 

auszuweisen.

Als Grundlage für die Einleitung der kommunalen Nutzungsplanungen sind in der regionalen Ab-

bauplanung aus den Standort-Festsetzungen Prioritäten zu setzen und die Standorte und Erwei-

terungen erster Priorität zu bezeichnen. Sie umfassen den Bedarf für die kommenden 15 Jahre. 

Die Regionen achten dabei auf eine zweckmässige räumliche Verteilung dieser Standorte. Bei sehr 

bedeutenden und langfristigen Standorten ist zudem der Zeitpunkt der angestrebten Verfügbarkeit 

und der voraussichtliche Abschluss des Abbaus anzugeben.

Übersteigen die gesicherten Reserven die Richtmenge, ist zusammen mit den betroffenen Ge-

meinden eine Etappierung zu prüfen. Diese nachträglichen Etappierungen können jedoch nicht 

behörden- oder grundeigentümerverbindlichen Charakter haben: eine Abbaubewilligung kann nicht 

aufgrund abweichender Etappenfolge verweigert werden. Wird in der regionalen Planung eine 

solche angestrebt, ist die Zustimmung der betroffenen Standortgemeinde obligatorisch.

Sichern der Deponiereserven

Die Regionen gehen zunächst von dem in Kapitel 5.2 festgelegten Grundbedarf von jährich 0.35 

m3 pro Einwohner aus. Sie planen die Reserven auf einen Horizont von 20 Jahren. 

Die Regionen prüfen in einem frühen Stadium der regionalen Deponieplanung die Erfüllbarkeit des 

Grundbedarfs. Insbesondere sind Defizite und Überschüsse mit den Nachbarregionen und mit den 

Regionen, welche innerhalb der Vorsorgeregion (siehe Kapitel 5.4) ebenfalls betroffen sind, auszu-

gleichen. Zudem können Regionen, in denen nachweisbar keine oder ungenügend Abbaustandorte 

für die Auffüllung von unverschmutztem Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial zur Verfügung 

stehen oder innerhalb des Planungshorizontes zur Verfügung stehen werden, das zu planende 

Volumen entsprechend erhöhen. Das Ergebnis dieser Ausgleiche umfasst die Richtmenge für die 

Planung des regionalen Deponievolumens. Die Menge zeigt, in welchem Ausmass der Bedarf 

idealerweise innerhalb der Region zu decken wäre.

Für diesen Arbeitsschritt ziehen die Regionen das Amt für Gemeinden und Raumordnung und 

das Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft bei. Die Ergebnisse sind in einem Protokoll 

festzuhalten.
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In einem nächsten Schritt ermitteln sie die bereits bewilligten und die gesicherten Reserven.

Die zu planende Richtmenge abzüglich der bereits bewilligten und gesicherten Reserven ergibt die 

Menge, für welche Standort-Festsetzungen zu planen und auszuweisen sind.

In den regionalen Deponieplanungen sind sämtliche als Inertstoffdeponie voraussichtlich geeigneten 

Standorte zu bezeichnen, selbst wenn sie das Mindestvolumen von 100'000 m3 nicht erreichen. 

Wie im Grundsatz 11 bereits festgehalten ist, sind in erster Linie geeignete Abbaustellen zu suchen. 

Soweit als möglich streben die Regionen Festsetzungen an. Diese sind mit Angaben über das 

voraussichtliche Fassungsvermögen und deren Eignung zu versehen. Allenfalls sind nötige Vor-

abklärungen bereits vorzunehmen. Die planerische Weiterbearbeitung setzt jedoch in jedem Falle 

die Zustimmung des Amtes für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft voraus.

Die Summe aller Standort-Festsetzungen soll mindestens die festgelegte Richtmenge ergeben.

Unverschmutzes Aushub-, Ausbruch- und Abraummaterial (Aushub)

Das Prinzip der regionalen Selbstvorsorge gilt grundsätzlich auch für die Ablagerung von unver-

schmutztem Aushub. Solches Material fällt jedoch erfahrungsgemäss in sehr unterschiedlichen 

und nicht vorausehbaren Mengen an. Zudem ist dem Grundsatz 15 nachzuleben, wonach solches 

Material für die Wiederauffüllung und Rekultivierung von Abbaustellen zu verwerten ist. In vielen 

Fällen wird gar eine Verwertung im Rahmen des verursachenden Bauvorhabens sinnvoller sein als 

ein Abtransport. Eine langfristige Reservensicherung wie beim Abbau- oder beim Deponievolumen 

ist somit nicht sinnvoll.

Abbaustellen sind teilweise oder vollständig wieder aufzufüllen und zu rekultivieren (Art. 33 BauV). 

Auf regionaler wie auch auf kommunaler Ebene braucht es dazu flexible Lösungen. Die Regionen 

analysieren die bisherige, regionale Entwicklung in diesem Bereich, schätzen den künftigen Anfall 

des entsprechenden Materials grob ab und nehmen eine landschaftliche Beurteilung der Stand-orte 

aus regionaler Sicht vor. Sie achten auf bestehende Nutzungsvorschriften und auf die Interessen 

der Standortgemeinden. Gestützt auf diese Überlegungen legen sie in ihren Abbau- und Depo-

nieplanungen minimale und maximale Zielmengen für die Wiederauffüllung der Abbaustellen in der 

Region fest. Sie sorgen für eine angemessene Verteilung der Zielmengen auf die Standorte. Die 

Zielmengen sind Empfehlungen für die Nutzungsplanungen.

Die Regionen überprüfen die Zielmengen mindestens alle fünf Jahre, passen sie veränderten Ge-

gebenheiten an und teilen die Anpassungen den betroffenen Gemeinden mit.

Zusätzliche Hinweise für die Standortplanung

Bei beabsichtigten Vorhaben im Wald empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

1.  Vorerst sind zweckmässige Beurteilungsgrundlagen zu beschaffen. Wenn spezielle Waldge-

sellschaften oder wertvolle Naturwerte vermutet werden, sind besondere Vorabklärungen in Form 

von lokalen Waldnaturschutzinventaren oder Standortkartierungen von entsprechenden Fachleuten 

bereits in der Planungsphase vorzunehmen. Die besonderen Abklärungen sollen der Bedeutung 

der fraglichen Standorte und Vorhaben jedoch angemessen sein. Zur Klärung dieser Fragen sind 

die zuständigen Fachstellen des Amtes für Wald und des Amtes für Natur frühzeitig beizuziehen.
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2.  Anschliessend ist das durch die beabsichtigten Abbau- und Deponiestellen im Wald entstehende 

Konflikpotential zu lokalisieren und der regionalen Gesamtbeanspruchung gegenüberzustellen. Zu-

dem sind die durch Abbau- und Deponiestandorte bereits beanpruchten Gesamtflächen innerhalb 

und ausserhalb des Waldes regional auszuweisen und es ist eine Beurteilung aller Auswirkungen 

auf den regionalen Landschaftshaushalt und Waldbestand vorzunehmen. Verfügt die Region bereits 

über ein Landschaftsentwicklungskonzept oder über einen regionalen Waldplan, soll die Beurteilung 

auch auf diese Grundlagen abgestützt werden.

3.  Basierend auf diesen Analysen sind Grundüberlegungen für die regionale Waldbeanspruchung 

durch künftige Abbau- und Deponievorhaben anzustellen. Von ausschlaggebender Bedeutung 

sind u.a. die Bedeutung des Waldes lokal und in der gesamten Region, Alternativmöglichkeiten 

ausserhalb des Waldes sowie die Mächtigkeit der Abbau- und Deponievorhaben im Wald (siehe 

auch Kapitel 4.2).

4.  Kann auf Vorhaben im Wald nicht verzichtet werden, sind die Gründe dafür zu nennen und 

zu zeigen, welche Alternativen geprüft worden sind und weshalb auf solche allenfalls verzichtet 

werden muss. Bei Rodungsflächen zwischen 0.5 bis 5 ha wird eine separate Standortevaluation 

(Nutzwertanalyse) empfohlen, für Rodungsflächen über 5 ha oder für Inertstoffdeponien ohne 

vorgängigen Abbau ist sie zwingend notwendig und von der Unternehmerschaft zu erbringen. Die 

Vorgehensschritte und Ergebnisse sind übersichtlich darzustellen, Standortevaluationen können 

in einem separaten Bericht ausgewiesen werden.

Die Regionen nehmen bei der Abbau- und Deponieplanung Rücksicht auf die Interessen der di-

rekt oder indirekt betroffenen Gemeinden, namentlich in bezug auf bestehende Vorbelastungen. 

Sie sorgen im Rahmen der regionalen Gesamtplanung soweit möglich für einen angemessenen 

planerischen Ausgleich der Vor- und Nachteile aus der regionalen Abbau- und Deponieplanung. 

Sie unterstützen die Gemeinden bei der Umsetzung ausgleichender Massnahmen (vgl. dazu Art. 

98 Abs. 5 BauG).

Die Regionen sorgen an den Standorten von kantonaler Bedeutung für langfristige Entwick-

lungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 5.3). Soweit sich Fachstellen im Rahmen der Vernehmlassung zu 

einzelnen Standorten bereits geäussert haben, sind die entsprechenden Hinweise und Vorbehalte 

im Mitwirkungs- und Vernehmlassungsbericht [10] oder in den Objektblätter 95 [8] ersichtlich. Die 

Hinweise sind nicht abschliessend.

Kommt die Festsetzung eines Standortes von kantonaler Bedeutung in der regionalen Abbau- 

und Deponieplanung nicht zustande, legt die Region einen gleichwertigen Alternativstandort fest.

Für Standort-Festsetzungen in einer genehmigten regionalen Abbau- und Deponieplanung gelten 

der Bedarf, die Standortgebundenheit, die raumplanerische Abstimmung und Interessenabwä-

gung auf Richtplanstufe grundsätzlich als nachgewiesen. Vorbehalten bleiben die Abstimmungen 

im Rahmen der Nutzungsplanung und UVP oder im Rahmen der (überarbeiteten) kantonalen 

Richtplanung (vgl. Kapitel 1.6). Für Festsetzungen im Wald, ist die Zustimmung der zuständigen 

Waldbehörde im Rahmen der Vorprüfung und Genehmigung zwingend erforderlich.
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sachgemässen Ablagerungen

Unsachgemässe Ablagerungsstellen

Die Regionen erstellen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und unter Beizug des Amtes für 

Gewässerschutz und Abfallwirtschaft in ihren Abbau- und Deponieplanungen eine Liste aller in der 

Region vorhandenen unsachgemässen Ablagerungsstellen. Dazu gehören alle Ablagerungsstellen, 

die nicht über eine Betriebsbewilligung des Amtes für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft verfügen 

wie namentlich auch die Gemeindedeponien. Die Regionen zeigen, wo die unsachgemässen Abla-

gerungsstellen liegen, wer Inhaber oder Inhaberin ist und bis wann und durch wen die Schliessung 

und Rekultivierung im Sinne von Grundsatz 17 vorgesehen ist. 

Anpassungen und Gesamtrevision der regionalen Abbau- und Deponieplanungen

Eine Teilrevision der regionalen Abbau- und Deponieplanung ist angezeigt, 

–	 wenn die mittel- und langfristige Versorgung oder Entsorgung einer Region, einer Teilregion 

oder einer Unternehmung infolge unerwartet veränderter Voraussetzungen vor der ordent-

lichen Revision nicht gewährleistet werden kann, oder

–	 wenn neue Vorhaben von regionaler Bedeutung auftauchen, die für eine Beurteilung in 

einer späteren Planungsphase eine regionale Richtplanung voraussetzen. In besonderem 

Masse ist dies bei Vorhaben im Wald der Fall. Für Grenzfälle sprechen sich die Region und 

das Amt für Gemeinden und Raumordnung ab.

Eine ordentliche Revision der regionalen Abbau- und Deponieplanung ist in der Regel zehn Jahre 

nach deren Inkraftsetzung zu prüfen und gegebenenfalls einzuleiten.

6.2	 Vorgaben für Gemeinden

Rücksichtnahme in der Ortsplanung

Die Gemeinden nehmen bei der Ausgestaltung ihrer planerischen Grundordnung (Ortsplanung) 

Rücksicht auf die natürlichen Rohstoffvorkommen. Sie beachten hiezu insbesondere den Grund-

satz 6 im Kapitel 4.2.

Mitarbeit beim regionalen Planungsprozess

Die Gemeindebehörden unterstützen ihre Planungsregion bei der Bestimmung der notwendigen 

Abbau- und Deponiestandorte. Sie bringen ihre Interessen rechtzeitig in den regionalen Pla-nungs-

prozess ein und fördern in der Bevölkerung das Verständnis für eine regional koordinierte Vorsorge.

Die Gemeindebehörden unterstützen die Planungsregionen beim Inventarisieren der unsachge-

mässen Ablagerungsstellen. Sie melden alle Ablagerungsstellen für Abfälle, die über keine Be-

triebsbewilligung des Amtes für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft verfügen. Dazu gehören 

insbesondere auch die sogenannten Gemeindedeponien.
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Grundeigentümerverbindliche Sicherung der Standorte und Gebiete

Die Standortgemeinden sichern im Planerlassverfahren grundeigentümerverbindlich die in der 

regionalen Abbau- und Deponieplanung für den Bedarf der nächsten 15 Jahre festgesetzten Ab-

baustandorte und Erweiterungsgebiete (Standorte erster Priorität) sowie bei Bedarf die Standorte 

für Inertstoffdeponien.

Das Planerlassverfahren für Abbaustandorte ist normalerweise erst und nur in Angriff zu nehmen, 

wenn der Standort in der aktuellen (genehmigten) regionalen Abbau- und Deponieplanung als 

Festsetzung ausgewiesen ist. Für Inertstoffdeponien muss zusätzlich die Zustimmung des Amtes 

für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft vorliegen. Eine solche wird nur erteilt, wenn die Bauwirt-

schaft den Nachweis erbringt, dass die Deponie tatsächlich nötig ist (vgl. Kapitel 5.2). Für das 

Planerlassverfahren bei Inertstoffdeponien ist zudem die RIDEP [5] zu beachten.

 

In der kommunalen Planung erfolgt die detaillierte Abwägung der Interessen und die konkrete 

Festsetzung des Perimeters. Als Planungsvorgaben halten sich die Gemeinden insbesondere an die 

aktuellen Abbau- und Deponieplanungen der Region, an den Sachplan ADT sowie an die weiteren 

rechtlichen und planerischen Grundlagen. Sie beachten zudem die örtlichen Voraussetzungen, 

die Anliegen der ansässigen Bevölkerung, die Bedürfnisse der Unternehmung, die Interessen be-

troffener Nachbargemeinden und die Auflagen aus einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Bei der Festlegung der Perimeter gelten die regionalen Abbau- und Deponieplanungen als ver-

bindliche Vorgabe. Bedeutende Abweichungen sind zu begründen. Für den Abbau sollen in der 

Nutzungsplanung in der Regel Materialreserven für 15 Jahre gesichert werden. Sind bedeutende 

Investitionen vorgesehen, können sie maximal 30 Jahre umfassen. Angestrebte Reserven über 30 

Jahre sind als Richtplanaussage auszuweisen.

Wird eine Nutzungszone im Wald angestrebt, kann dies nur unter der Voraussetzung einer Ro-

dungsbewilligung erfolgen. Zu beachten ist, dass Rodungen im allgemeinen für einen Zeithorizont 

von 15 Jahren erteilt werden. In begründeten Ausnahmefällen kann es länger sein. Den Gemeinden 

wird empfohlen, die zuständigen Fachstellen des Kantons (und des Bundes) frühzeitig beizuziehen.

Die Standortgemeinden berücksichtigen die in den regionalen Abbau- und Deponieplanungen 

ausgewiesenen minimalen und maximalen Zielmengen für die Wiederauffüllung der Abbaustellen 

(vgl. dazu Kapitel 6.1). 

Die Gemeinden weisen im Rahmen des Planerlassverfahrens nach, inwiefern die Grundsätze des 

Sachplanes ADT im Kapitel 4 eingehalten werden. Abweichungen sind zu begründen.

Neue Vorhaben

Neue Vorhaben müssen grundsätzlich vorerst in der regionalen Abbau- und Deponieplanung 

festgesetzt werden. Sie lösen in aller Regel eine Teilrevision der regionalen Planung aus. Die 

Gemeinden machen interessierte Grundeigentümer oder Unternehmer auf diese Voraussetzung 

aufmerksam. Gegebenenfalls beantragen sie bei der Region eine entsprechende Teilrevision der 

regionalen Abbau- und Deponieplanung. Für Grenzfälle sprechen sich die Region und das Amt 

für Gemeinden und Raumordnung ab.
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Prospektion

Schliessen der Gemeindedeponien

Die Gemeinden sorgen, entsprechend ihrer Aufsichtspflicht nach Art. 34 BauV und Art. 42 ff Ab-

fallgesetz, für die umgehende Schliessung unsachgemässer und illegaler Ablagerungsstellen für 

Bauschutt und andere Abfälle sowie für die Wiederherstellung eines gesetzeskonformen Zustandes. 

Dies betrifft insbesondere auch die Gemeindedeponien (vgl. Rundschreiben "Abfallentsorgung" 

der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion vom 6. Februar 1996).

6.3	 Vorgaben für Träger von Grossprojekten

Die Materialbewirtschaftung bedeutender Bauvorhaben im Kanton Bern richtet sich nach den Zielen 

und Grundsätzen des Sachplanes ADT. Die Behörden sind angewiesen, entsprechende Konzepte 

nach den diesbezüglichen Vorgaben zu planen und zu beurteilen.

Materialbewirtschaftungskonzepte zu bedeutenden Bauvorhaben sind mit den Abbau- und De-

ponieplanungen der direkt oder indirekt betroffenen Regionen abzustimmen. Die Konzepte sind 

der kantonalen Kommission ADT zur Prüfung zu unterbreiten. 

Soweit kantonale oder kommunale Behörden zuständig sind, erteilen sie eine Genehmigung oder 

Bewilligung nur, wenn die Bauherrschaft im Materialbewirtschaftungskonzepte nachweist, inwiefern 

die Ziele und Grundsätze des Sachplanes ADT eingehalten sind und wie die Abstimmung mit der 

ordentlichen Abbau- und Deponieplanung der Regionen erfolgt ist. Im Konzept muss insbesondere 

aufgezeigt sein, welche Varianten untersucht wurden, wie die Interessenabwägung erfolgt ist und wie 

allfällige Abweichungen von den Zielen und Grundsätzen des Sachplanes ADT begründet werden.

6.4	 Erwartungen an die Unternehmer

Als behördenverbindliche Planung bindet der Sachplan ADT die privaten Unternehmungen des 

Abbau- und Deponiegewerbes rechtlich nicht. Dennoch wird hier aufgezeigt, welche Funktionen 

und Aufgaben den Unternehmungen im Rahmen der Sachplanung ADT zugedacht und welche 

Erwartungen damit verbunden sind. Insbesondere wird erwartet, dass sich die Unternehmungen 

an den Sachplan ADT halten.

Die Unternehmungen berücksichtigen bei der Prospektion und beim vorsorglichen Erwerb von 

Abbaurechten die einschlägigen Grundlagen (Inventare, Schutzzonenpläne etc.), die Nutzungs-

pläne der Gemeinden sowie die Richtpläne und Konzepte des Kantons, der Regionen und der 

Gemeinden. Sie intensivieren die Prospektion insbesondere in Regionen und Gebieten, welche 

in den Abbau- und Deponieplanungen Defizite ausweisen und an den Standorten von kantonaler 

Bedeutung (siehe Kapitel 5.3). Als Grundlage können die im Rahmen der kantonalen Sachplanung 

erstellten und den Regionen sowie der Stiftung für Landschaft und Kies im September 1997 ab-

gegebenen Objektblätter 95 [8] dienen.
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Die Unternehmungen unterstützen die Regionen und Gemeinden bei der Planung und Festlegung 

der Abbau- und Inertstoffdeponiestandorte sowie bei der Umsetzung der weiteren Vorgaben des 

Sachplanes ADT. Sie erleichtern die Zusammenarbeit mit den Regionen, wenn sie sich zu Inter-

essengemeinschaften (zweckmässigerweise innerhalb der Vorsorgeregionen nach Kapitel 5.4) 

zusammenschliessen und auf Verlangen die zur Planung und zur Zusammenarbeit erforderlichen 

Grundlagen und Informationen zur Verfügung stellen.

In der Gewinnung und Verarbeitung von Baurohstoffen stecken zwar ein beträchtliches Konfliktpo-

tential, jedoch auch Chancen zur Wiederbelebung und Aufwertung der ökologischen Funktionen 

im natürlichen Lebensraum. Die Unternehmungen tragen deshalb eine besondere Verantwortung 

gegenüber Natur, Mensch und Umwelt. Sie beachten dazu die Grundsätze im Kapitel 4.2 und 4.3 

und die folgenden Ergänzungen: 

Die Unternehmungen berücksichtigen das anvisierte Ziel der regionalen Selbstvorsorge. Sie richten 

die Entwicklung ihrer Betriebe auf die diesbezüglichen Anstrengungen der Regionen und Gemeinden 

für eine langfristige, planungsrechtliche Standort- und Reservensicherung aus. Sie tragen über-

dies durch überlegte Koordination der Transportleistungen so weit als möglich zur Reduktion der 

Strassentransporte bei. Weiter beachten sie speziell den Grundsatz 5, wonach Transportdistanzen 

und Leerfahrten grundsätzlich zu minimieren bzw. zu vermeiden sind.

Die Unternehmungen sorgen 

–	 für den Betrieb der Anlagen zur Sortierung und Aufbereitung von Bauabfällen, 

–	 für eine zunehmende Substitution von Kies und Sand durch abgebautes Felsmaterial und 

wiederaufbereitete Bauabfälle,

–	 für die gegenseitige Abtretung von nicht im eigenen Betrieb verwertbaren Rohmaterialien 

und Bauabfällen zur zweckgerechten Aufbereitung durch einen anderen Unternehmer.

Sie beachten speziell den Grundsatz, wonach Kies vor seiner Endverwendung zu Qualitätsprodukten 

aufbereitet und nicht direkt ab Wand der Endverwendung zugeführt werden soll.

Die Unternehmungen beachten, dass Abbaustellen und z.T. auch Deponien potentiell wertvolle 

Lebensräume für seltene und gefährdete Tiere und Pflanzen sind und handeln danach.

Den Unternehmungen obliegt die Errichtung und der Betrieb der Inertstoffdeponien (vgl. Abfall-

Leitbild; Kapitel 8.2). Sie beachten dazu die RIDEP [5]. Vor der Errichtung neuer oder der Erwei-

terung bestehender Deponien erbringen sie beim Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft 

den Nachweis, dass die zusätzliche Deponie nötig ist. Das Amt kann die Zustimmung verweigern, 

solange in der Region oder Teilregion noch ausreichend Deponievolumen vorhanden ist.

Mitarbeit beim Planungsprozess

Umsetzen der Planung

Transporte

Kiessubstitution fördern, 

Ressourcen schonen

Naturschutz fördern

Inertstoffdeponien betreiben

33



7	 Aufträge an einzelne Regionen und 
	 Gemeinden

Der Kanton respektiert den Anspruch der Planungsträger an die gebotene Beständigkeit der im 

ordentlichen Verfahren entstandenen und genehmigten Planungen, soweit diese den Anforderun-

gen des Sachplanes ADT entsprechen. Der Stand der regionalen Abbau- und Deponieplanungen 

präsentiert sich heute folgendermassen:

Ausgangslage

Genereller Auftrag

Betroffene Regionen und 

Gemeinden

Abbildung 4:  Übersicht über den heutigen Stand der regionalen Abbau- und Deponieplanungen

7.1	 Regionen und Gemeinden mit unmittelbarem Handlungs-
	 bedarf

Regionen sowie nicht in einer Region organisierte Gemeinden ohne bzw. mit überholter Abbau- und 

Deponieplanung reichen spätestens innerhalb von drei Jahren nach Inkraftsetzung des Sachplanes 

ADT beim Amt für Gemeinden und Raumordnung eine aktuelle Abbau- und Deponieplanung zur 

Vorprüfung ein. Die Regionen und Gemeinden beachten insbesondere auch die nachfolgenden 

besonderen Hinweise und die Regionsprofile [9].

a)  Regionen ohne Abbau- und Deponieplanung:

•	 Bern

•	 Centre Jura

•	 Jura-Bienne

•	 Kiesental

•	 Gürbetal

aktuelle Planung
revisionsbedürftige Planung
keine Planung

Bern

34



b)  Regionen mit revisionsbedürftiger Abbau- und Deponieplanung:

•	 Obersimmental-Saanenland

•	 Burgdorf

•	 Oberes Emmental

•	 Grenchen-Büren

•	 Oberaargau

c)  Nicht in einer Planungsregion organisierte Gemeinden ohne Abbau- und Deponieplanung:

•	 Gemeinden des Amtsbezirkes Laupen

•	 Gemeinden Ballmoos, Bangerten, Diemerswil, Deisswil, Iffwil, Scheunen und Wiggiswil.

Einige der erwähnten Regionen haben aufgrund der Vernehmlassung des Sachplanes ADT oder 

aus anderen Motiven ihre Arbeit bereits angefangen. Dieses Vorgehen wird vom Kanton sehr 

begrüsst. Der aktuelle Stand der Arbeiten wird im Sachplan jedoch nicht speziell aufgeführt. Das 

Kapitel wird in wenigen Jahren ohnehin überholt sein.

Besondere Hinweise

Die Region Bern erarbeitet ihre Abbau- und Deponieplanung im Sinne des im Regionsprofil [9] 

umschriebenen "Drei-Säulen-Konzeptes". Grosser Handlungsbedarf besteht insbesondere für 

die Abbauplanung der "Säule Nord" und für die Deponieplanung. Die laufende Abbauplanung 

"Bern West" in Oberwangen (Gemeinde Köniz) ist wie vorgesehen abzuschliessen, der direkte 

Anschluss an die Nationalstrasse A12 ist anzustreben und wird vom Kanton im Rahmen seiner 

Möglichkeiten unterstützt. 

Die Region Bern bietet bei der Erfüllung ihres Auftrages Hand zur Zusammenarbeit mit den nicht 

in einer Region organisierten Gemeinden des Amtsbezirkes Laupen sowie den Gemeinden Die-

merswil, Wiggiswil, Deisswil und Ballmoos.

Die beiden Regionen erarbeiten sinnvollerweise eine gemeinsame Abbau- und Deponieplanung. 

Die Richtmengen (siehe Anhang 1) wurden nicht reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass 

die Regionen die Vorgaben vor allem mit der Planung neuer Steinbrüche erfüllen können. Für die 

Entsorgung der nicht verwertbaren Bauabfälle besteht vor allem im Raume Moutier dringender 

Handlungsbedarf für eine neue Inertstoffdeponie. Aus kantonaler Sicht besteht an der Wieder-

auffüllung der grossen Abbaustandorte in Péry aus landschaftlichen Gründen ein besonderes 

Interesse. Wichtig ist zudem auch, dass die Regionen allfällig vorhandene Versorgungsdefizite 

ausweisen und sie mit den Nachbarregionen und eventuell weiteren Regionen im Mittelland (z.B. 

Oberaargau, Kt. Solothurn) ausgleichen.

Die Region Kiesental verfügt nur über geringe Materialvorkommen und wenige potentielle Deponie-

standorte. Eine eigene Abbau- und Deponieplanung ist somit wenig sinnvoll. Die Region verständigt 

sich deshalb mit den Nachbarregionen Burgdorf und Oberes Emmental über eine gemeinsame 

Erarbeitung bzw. Revision der Abbau- und Deponieplanung. Zudem beteiligt sie sich zu gegebener 

Zeit an der Revision oder Teilrevision des Abbau- und Deponiekonzeptes der Region Aaretal. Die 

Regionen regeln die Kostenbeteiligung unter sich.

Aktueller Stand

Region Bern

Regionen Centre Jura und 

Jura-Bienne

Region Kiesental
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Im Regionsgebiet gibt es keine bedeutenden Kies- oder Felsvorkommen und auch keine offen-

sichtlichen Deponiestandorte. Zudem ist die Region flächenmässig klein und verkehrsmässig eng 

mit den Nachbarregionen Aaretal und Schwarzwasser verbunden. Heute und voraussichtlich auch 

im Zukunft wird die Region fast ausschliesslich von den Regionen Aaretal und Schwarzwasser aus 

versorgt. Die Entsorgung der Bauabfälle erfolgt in die nahe gelegenen und sehr grossen Inerstoff-

deponien im südlichen Aaretal. Eine eigene Abbau- und Deponieplanung für die Region Gürbetal 

ist somit nicht sinnvoll und aus kantonaler Sicht nicht nötig. Die Richtmenge für Materialreserven 

wurde deshalb auf Null reduziert bzw. bei der Region Aaretal entsprechend erhöht (vgl. Anhang 

1). Die Region wird jedoch nicht aus der allgemeinen Planungspflicht entlassen. Sie beteiligt sich 

unter angemessener Kostenbeteiligung an der Revision oder Teilrevision der Abbau- und Depo-

nieplanungen der Regionen Aaretal und Schwarzwasser. 

Seit der Inkraftsetzung des regionalen Richtplanes Abbau und Deponie haben verschiedene 

gesetzliche Rahmenbedingungen geändert. Die im Richtplan ausgewiesenen Reserven, welche 

für einen Abbau effektiv noch in Frage kommen, sind heute gering. Zudem besteht erheblicher 

Handlungsbedarf bei der Deponieplanung: Die bestehenden Deponien in Lenk und Saanen werden 

in wenigen Jahren voll sein und für die Planung von Nachfolgestandorten ist der vorhandene Richt-

plan eine ungenügende Grundlage. Die Überarbeitung des Richtplanes ist somit unumgänglich. 

Die Region hat die Arbeiten bereits aufgenommen. 

Aus kantonaler Sicht ist die Region aufgrund der Geologie nicht in der Lage, das Ziel der plane-

rischen Selbstversorgung zu erreichen. Die Richtmenge wurde deshalb um ein Drittel reduziert 

(vgl. Anhang 1). Es wird davon ausgegangen, dass das fehlende Material aus anderen Regionen 

(namentlich aus dem Kanton Freiburg) zugeführt wird. Aus geologischer Sicht müsste jedoch 

eine Teilversorgung mit Betonkies am Standort Griesseney in der Gemeinde St. Stephan sowie 

die Selbstversorgung mit Material zweiter und dritter Qualität möglich sein. Die Region wird ver-

mutlich nicht umhin kommen, dazu geeignete Standorte zusätzlich zu suchen und zu planen. Für 

die Entsorgung der nicht verwertbaren Bauabfälle ist aus kantonaler Sicht der Bedarf für je eine 

Inertstoffdeponie in den beiden Teilregionen Obersimmental und Saanenland gegeben. Im Rahmen 

der Revision stimmt die Region ihre Abbau- und Deponieplanung insbesondere mit den Regionen 

Thun-Innertport und Pays-d’Enhaut ab.

Die Regionen Burgdorf und Oberes Emmental überarbeiten ihre Abbau- und Deponieplanung 

gemeinsam. Sie bieten zudem Hand zur Zusammenarbeit mit der Region Kiesental und beziehen, 

soweit zweckmässig, auch die Gemeinden Bangerten, Iffwil und Scheunen in die Planung ein. 

Spezieller Handlungsbedarf besteht bei der Deponieplanung: Es fehlen geeignete Standorte für 

Inertstoffdeponien.

Das Abbau- und Ablagerungskonzept von 1993 ist nicht im ordentlichen Richtplanverfahren nach 

BauG entstanden. Es ist für weitere Planungen ungeeignet. Die Region koordiniert die Überarbeitung 

ihrer Abbau- und Deponieplanung frühzeitig mit allen Regionen der Vorsorgeregion Jura-Seeland-

Oberaargau (siehe Kapitel 5.4) sowie mit den angrenzenden Regionen im Kanton Solothurn.

Region Gürbetal

Region Obersimmental-

Saanenland

Regionen Burgdorf und 

Oberes Emmental

Region Grenchen-Büren
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Region Oberaargau

Gemeinden des Amtsbezirkes 

Laupen 

Gemeinden Diemerswil, 

Wiggiswil, Deisswil und 

Ballmoos

Gemeinden Bangerten, Iffwil 

und Scheunen

Betroffene Regionen

Die Region Oberaargau verfügt über bedeutende Materialvorkommen und über geeignete Ab-

bau- und Deponiestandorte, welche sich zum Ausgleich der Defizite in benachbarten Regionen 

eignen. Die Richtmenge für Materialreserven wurde deshalb gegenüber dem Eigenbedarf erhöht 

(vgl. Anhang 1). Aus kantonaler Sicht verfügt die Region über gute Voraussetzungen, die Abbau-

reserven weitgehend ausserhalb des Waldes zu planen. Wichtig ist zudem, dass die Region die 

Überarbeitung ihrer Abbau- und Deponieplanung frühzeitig mit den Bedürfnissen und Planungen 

aller Regionen innerhalb der Vorsorgeregion Jura-Seeland-Oberaargau, mit der Region Burgdorf 

und mit den angrenzenden Regionen in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn abstimmt 

und koordiniert. Sie berücksichtigt insbesondere allenfalls verbleibende Versorgungsdefizite der 

Jura-Regionen und des Kantons Solothurn.

Das Amt Laupen - obwohl nicht als Planungsregion organisiert - kann nicht aus der Planungspflicht 

entlassen werden: Die geologischen Gegebenheiten sind so, dass eine planerische Selbstvorsorge 

für Abbaureserven möglich ist. Eine enge Koordination oder eine gemeinsame Erarbeitung der 

Abbau- und Deponieplanung unter der Federführung der Region Bern wäre sinnvoll und wird den 

betroffenen Gemeinden empfohlen. Die Partner regeln die Kostenbeteiligung untereinander.

Die Gemeinden Diemerswil, Wiggiswil, Deisswil und Ballmoos bieten Hand zur Zusammenarbeit 

mit der Region Bern, soweit sie über namhafte Materialvorkommen bzw. voraussichtlich geeignete 

Abbau- und Deponiestandorte verfügen. Sie beteiligen sich angemessen an den Planungskosten.

Die Gemeinden Bangerten, Iffwil und Scheunen bieten Hand zur Zusammenarbeit mit der Region 

Burgdorf, soweit sie über namhafte Materialvorkommen bzw. voraussichtlich geeignete Abbau- und 

Deponiestandorte verfügen. Sie beteiligen sich angemessen an den Planungskosten.

7.2	 Regionen ohne unmittelbaren Handlungsbedarf

Regionale Abbau- und Deponieplanungen, welche in den letzten sieben Jahren erstellt und im 

ordentlichen Verfahren bereinigt und erlassen worden sind, behalten ihre Gültigkeit gemäss der 

damals ausgestellten Verfügung bzw. dem damaligen Beschluss der kantonalen Direktion. Dies 

betrifft die Abbau- und Deponieplanungen folgender Regionen:

•	 Thun-Innertport (genehmigt 1991)

•	 Biel-Seeland und EOS (genehmigt 1993)

•	 Kandertal (genehmigt 1994)

•	 Oberland-Ost (genehmigt 1995)

•	 Aaretal (genehmigt 1995)

•	 Schwarzwasser (genehmigt 1996)
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Eine Überarbeitung der Abbau- und Deponieplanungen erfolgt zu dem in den Planungen vorgesehe-

nen Zeitpunkt oder im Rahmen allgemeiner gesetzlicher Zeitvorgaben. Die Regionen und Gemeinden 

beachten insbesondere auch die nachfolgenden besonderen Hinweise und die Regionsprofile [9].

Besondere Hinweise

Das Abbau- und Deponiekonzept der Region Thun-Innertport erfüllt die Anforderungen des Sach-

planes ADT nur ungenügend. Insbesondere legt es keine richtplanerischen Abbau- und Deponie-

perimeter fest. In Anbetracht der bedeutenden Materialvorkommen in dieser Region, der grossen 

Materialaustausche mit den umliegenden Regionen sowie einiger konfliktträchtigen Standorte 

(namentlich jene im Wald) wird der Region empfohlen, eine Überarbeitung ihres Konzeptes in den 

nächsten Jahren ins Auge zu fassen. 

Die Region Aaretal verfügt über bedeutende Materialvorkommen oder bewilligte Reserven und 

über geeignete Abbau- und Deponiestandorte, welche sich zum Ausgleich der nachgewiesenen 

Defizite in benachbarten Regionen eignen. Sie stützt sich bei der ordentlichen Überarbeitung und 

Ergänzung ihres Konzeptes auf die neuen und die aktualisierten Abbau- und Deponieplanungen 

aller Regionen innerhalb der Vorsorgeregion Mittelland und der Region Thun-Innertport. Die Region 

Aaretal berücksichtigt namentlich den Vorsorgebedarf der Regionen Gürbetal, Kiesental, Bern, 

Schwarzwasser und Thun-Innertport.

Genereller Auftrag

Region Thun-Innertport

Region Aaretal
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Anhang 3
Projektorgane

Projektleitung

Peter Rytz, Amt für Gemeinden und Raumordnung

Kurt Baumgartner, Stiftung Landschaft und Kies, Bern

Bruno Berz, Raumplaner, Bern

Dr. Jean-Pierre Clément, Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft

Heinz Ellenberger, Amt für Gemeinden und Raumordnung

Karl Hofstetter, Stiftung Landschaft und Kies, Bern

Martin Hostettler, CSD Colombi Schmutz Dorthe AG, Bern

Dr. Ernst Schläppi, CSD Colombi Schmutz Dorthe AG, Bern

René Walti, Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft

Verwaltungsausschuss

Peter Rytz, Amt für Gemeinden und Raumordnung

Heinz Ellenberger, Amt für Gemeinden und Raumordnung

Ulrich Bringold, Tiefbauamt

Jean-Pierre Clément, Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft

Hans Ulrich Gammenthaler, Amt für Landwirtschaft

Markus Graf, Amt für Natur

Roger Herren, Hochbauamt

Samuel Hinden, Koordinationsstelle für Umweltschutz

Hans Flückiger, Amt für Landwirtschaft, Bodenschutzfachstelle

Conradin Mohr, Amt für Wald

René Walti, Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft

Projektleiter

Weitere Mitglieder

Vorsitz

Sekretariat

Weitere Mitglieder
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Kommission Motion Widmer

GR Peter Rychiger, Steffisburg

Heinz Ellenberger, Amt für Gemeinden und Raumordnung

siehe oben

René Blumer, Bergregion Oberland-Ost 

Fredy Wiederkehr, Bergregion Thun-Innertport 

Hans Ueltschi, Bergregion Obersimmental-Saanenland

Fritz Schüpbach, Planungsregion Kandertal

Peter Bernasconi, Verein für die Region Bern

Hans Flückiger, Regionsverband Schwarzwasser

p.A. Christine Suter, Planungsverein Region Gürbetal

Fritz Bay, Berg- und Planungsregion Kiesental

Friedrich Zürcher, Planungsregion Aaretal

Charles Mäder, Planungsverband Region Burgdorf

GR Ulrich Haldemann, Bergregion und Planungsverband Ob. Emmental

Andreas Morgenthaler, Planungsverband Region Oberaargau

Gottfried Schwarz, Regionalplanungsverband Biel-Seeland

Bruno Berz, Regionalplanungsverband Erlach-östliches Seeland

GC Francis Daetwyler, Association Centre Jura

Jean-René Carnal, Association régional Jura-Bienne

Peter Krebs, Regionalplanungsverband Grenchen-Büren

Urs Heimberg, Berner Heimatschutz

Peter Hüsser, Abbau- und Deponieunternehmer Seeland (IG-STED)

Jan Ryser, Pro Natura Bern

Alfred Schmid, Kantonal-Bernischer Baumeisterverband

David Schüpbach, Abbau- und Deponieunternehmer Oberland

Hans Sollberger, Emmentaler Kies- und Bauwerke

Willy Strähl, Kiesverband Oberaargau

Präsident

Sekretariat 

Projektleitung

Planungsregionen

Diverse Vertreter
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Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700)

Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (SR 700.1)

Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (BSG 721)

Bauverordnung des Kantons Bern vom 6. März 1985 (BSG 721.1)

Koordinationsgesetz vom 21. März 1994 (724.1)

Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01)

Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (SR 814.011)

Technische Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (SR 814.015)

Bundesgesetz über den Gewässerschutz vom 24. Januar 1991 (SR 814.20)

Kantonale Gewässerschutzverordnung vom 15. Mai 1991 (BSG 821.1)

Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0)

Verordnung über den Wald vom 30. November 1992 (SR 921.01)

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (SR 451)

Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (SR 451.1)

Kantonales Naturschutzgesetz vom 15. September 1992 (BSG 426.11)

Sachpläne, Studien und Richtlinien des Kantons

[1]  	 Abfall-Leitbild des Kantons Bern; März 1997.

[2]  	 Güterverkehr im Kanton Bern. Vorstudie zur Konkretisierung des Handlungsbedarfes und 

-spielraumes; 1996; Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion.

[3] 	 Konzept für die Sortierung von Bauabfällen an der Quelle (auch bekannt unter dem 

Begriff "Mehr-Mulden-Konzept MMK"); 1993. Hochbauamt, Amt für Gewässerschutz und 

Abfallwirtschaft sowie kantonal-bernischer Baumeisterverband. 

[4]  	 Richtlinie für die umweltkonforme Verwendung von Sekundärbaustoffen (RISBA); 

September 1996, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion.

[5]  	 Richtlinie für die Errichtung und den Betrieb von Inertstoffdeponien (RIDEP); Entwurf vom 

März 1998, Herausgabe ca. Ende 1998; Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion.

 

Rechtsprechung

Die Rechtsprechung des eidgenössischen Bundesgerichtes weist zum Thema Abbau und Deponie 

eine grosse Zahl bedeutender Entscheide auf. Auf eine umfassende Aufzählung wird verzichtet. 

Relevante, publizierte Enscheide sind BGE 112 Ib 119-124 (Fall Wahlern BE, 1986), BGE 112 Ib 

26-39 (Fall Kerzers FR, 1986), BGE 113 Ib 225-236 (Fall Lommiswil I SO, 1987), BGE 115 Ib: 

302-310 (Fall Staufen AG, 1989), BGE 116 Ib: 321 (Fall Niederlenz AG, 1990), BGE 116 Ib 50-64 

(Fall Chrützlen I ZH, 1990), BGE Ib 118 66-76 (Fall Lommiswil II SO, 1992), BGE 120 Ib 207-215 

(Fall Wangen SZ, 1994) und BGE 120 Ib 207-215 (Fall Wittinsburg BL, 1994).

Planerische Grundlagen

Richtplan 84. Koordinationsblatt Nr. A 18

Anhang 4
Verwendete Grundlagen und Literatur

Wesentliche Erlasse

Sachpläne, Studien und 

Richtlinien des Kantons

Rechtsprechung

Kantonaler Richtplan
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Abbau- und Deponierichtpläne der Regionen Oberland-Ost, Kandertal und Obersimmental-

Saanenland.

Abbau- und Deponiekonzepte der Regionen Thun-Innertport, Aaretal, Schwarzwasser, Burgdorf 

und Oberes Emmental, Oberaargau, Biel-Seeland und EOS sowie Grenchen-Büren.

FR:	 Teilrichtplan der verwertbaren Materialvorkommen von 1994, 

Abfallplanung von 1994,

	 Koordinationsblatt FR 7.2.02 über die Planung der Inertstoffdeponien 

	 (Entwurf vom Februar 1998).

SO:	 Kieskonzept vom Januar 1994,  

Deponieplanung vom August 1994, 

Steinbruchkonzept vom August 1994, 

Kantonaler Richtplan (Entwurf von 1997).

AG:	 Rohstoffversorgungskonzept Steine und Erden von 1995,

	 Kantonaler Richtplan (Entwurf von 1996).

LU:	 Abbaukonzept vom August 1995, 

Kantonaler Richtplan (Entwurf von 1997).

JU:	 Plan sectoriel des carrières et gravières von 1993.

VD:	 Plan directeur des carrieres (Entwurf vom Herbst 1997).

Im Rahmen der Sachplanung ADT erstellte Grundlagen 

[6]  	 Bericht "Abbau- und Deponieplanung Kanton Bern: Situationsanalyse und weiteres Vorgehen" 

von 1991. Erstellt von der Firma CSD Colombi Schmutz Dorthe AG im Auftrage des Raum-

planungsamtes und der Stiftung Landschaft und Kies.

[7]  	 In den Jahren 1990 und 1995 führte die Stiftung Landschaft und Kies bei ihren Mitgliedern eine 

Umfrage durch. Dabei wurden relevante Kennziffern bezüglich Reserven, Jahres-produktion 

und Zukunftsabsichten erhoben. Die Datenverarbeitung erfolgte durch das Büro CSD. Die 

Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht.

[8]  	 1995 im Rahmen der kantonalen Sachplanung ADT erstellte Planungsgrundlage mit insgesamt 

138 Einzelblättern. Die Objektblätter 95 wurden im September 1997 vom Amt für Gemeinden 

und Raumordnung den betreffenden Regionen, den kantonalen Fachstellen und der Stiftung 

Landschaft und Kies abgegeben. Sie werden vom Kanton nicht nachgeführt. Sie dienen 

zukünftig auch als Grundlage und Vorlage für die weitere Abbau- und Deponieplanung.

[9]  	 Die Regionsprofile enthalten regionsspezifische Angaben, soweit sie im Sachplan ADT 

nicht festgelegt sind. Insbesondere zeigen sie pro Region die dem Sachplan ADT zugrunde 

liegende Ausgangslage von 1995 sowie weitere Hinweise und Erläuterungen für die künftigen 

regionalen Abbau- und Deponieplanungen. Die Regionsprofile werden den Regionen und 

den kantonalen Fachstellen zusammen mit dem genehmigten Sachplan ADT zugestellt und 

sollen ihnen als Planungs- und Arbeitshilfen für die künftigen Abbau- und Deponieplanungen 

dienen.

[10]  	Der Bericht zeigt die Ergebnisse der im Herbst 1997 durchgeführten Mitwirkung und Vernehm-

lassung zum Sachplan-Entwurf sowie die Stellungnahmen der Projektleitung. Der Bericht ist 

kostenlos erhältlich beim Amt für Gemeinden und Raumordnung.

Regionale Abbau- und 

Deponieplanungen

Grundlagen der 

Nachbarkantone

Grundlagenbericht CSD

Jahresumfragen bei den 

Unternehmern

Objektblätter 95

Regionsprofile zum 

Sachplan ADT

Mitwirkungs- und 

Vernehmlassungsbericht
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Statistische Grundlagen

[11]	 Wohnbevölkerung der Gemeinden per 1.1.1995; Finanzverwaltung des Kantons Bern.

Weitere Richtlinien

[12]	 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL); Richtlinie für die Verwendung 

mineralischer Bauabfälle; (Juli 1997).

[13]	 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL); Aushubrichtlinie; (Entwurf vom 

Dezember 1997).

[14]	 Schweizerischer Fachverband für Sand und Kies (FSK); Richtlinien "Kulturland und Kiesabbau" 

(1987), "Wald und Kiesabbau" (1991) und "Naturschutz und Kiesabbau" (1993).

Literatur

–	 Gilgen K. und Geissbühler U.; Abbau von Steinen und Erden, Deponie von Materialien; (1988); 

Bundesamt für Raumplanung, Bern.

–	 Infoheft Raumplanung 1/96: Mineralische Rohstoffe in der Schweiz, Planungsmethodik beim 

Materialabbau, Planungspflicht und Koordinationsgebot; Bundesamt für Raumplanung, Bern.

–	 NFP Nr. 7; Rohstoff- und Materialprobleme; Schweiz. Nationalfonds zur Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung; (1985); Sonderdruck aus Schweizer Ingenieur und Architekt, 

Heft 22/85.

–	 Alb, Loretan H. ; Planerische Sicherung von Standorten für Abfallanlagen: ein Handbuch; 

(1992); BUWAL/ Bundesamt für Raumplanung, Bern.

–	 Gottschall W., Herczog A., Hubeli E., Steiger M.; Verhältnis zwischen Raumplanung und 

Umweltverträglichkeitsprüfung; (1991); Bundesamt für Raumplanung, Bern. 

Bevölkerungszahlen

Weitere Richtlinien

Verwendete Literatur
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Glossar

mit Quellenangabe [ ] und ( )

Abbau von natürlichen Baurohstoffen. Gegenstand des Sachplanes ADT ist nur der Abbau von 

Kies, Sand und Fels (vgl. Kapitel 1.3).

Ein Vorkommen ist im Sinne des Sachplanes ADT abbaubar, wenn es nicht in einem ➔ Ausschluss-

gebiet liegt. 

Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt bzw. entledigen will oder deren 

Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist (Art. 7 Abs. 6bis USG).

Verbringen von Material an einen Ort, wo keine weitere ➔ Behandlung mehr stattfindet. Die Ablage-

rung von ➔ Abfällen ist nur auf einer ➔ Deponie erlaubt. Untersagt sind insbesondere Ablagerungen 

in Form von ➔ Terrainauffüllungen. (Sachplan ADT, Kapitel 4.3)

Oberstes, natürliches, meist humusartiges Erdmaterial, welches vor dem Abbau bzw. Aushub 

abgetragen und für ➔ Rekultivierungen verwendet wird. (Sachplan ADT) 

Aus geologischer Sicht junge Schotterablagerungen, wie sie häufig in den Flusstälern vorkommen 

und abgebaut werden. Hochwertiges Ausgangsmaterial für die Bauindustrie. (Sachplan ADT)

Anlagen zur Aufbereitung von ➔ Baurohstoffen, ➔ Bauabfällen und industriellen Nebenprodukten 

(z.B. Altglas) im Hinblick auf deren Verwertung als Baustoffe. Die Aufbereitung bezweckt eine 

Qualitätsverbesserung in umweltrelevanter und/oder bautechnischer Hinsicht. (Sachplan ADT)

Felsmaterial, welches bei Tunnel- oder Kavernenprojekten anfällt. (Sachplan ADT)

Sammelbegriff (Kurzwort) für ➔ Aushub-, ➔ Ausbruch- und ➔ Abraummaterial. (Sachplan ADT)

Erdmaterial, das bei Hoch- und Tiefbauten aus einer Baugrube entnommen wird. [1] [4] [5]

Rechtlich, durch Planerlassverfahren oder per Verfügung festgelegte Schutz- oder Nutzungszo-

nen und -gebiete, in welchen Abbau- und Deponievorhaben grundsätzlich ausgeschlossen sind. 

Näheres siehe im Kapitel 4.2 unter Grundsatz 2.

Sammelbegriff für alle ➔ Abfälle, die bei Bautätigkeiten anfallen [12]. Bauabfälle dürfen nicht ver-

mischt werden und sind auf der Baustelle zu sortieren (Art. 9 TVA).

Rohmaterial für die Bauwirtschaft. Gegenstand des Sachplanes ADT sind nur Kies, Sand, Fels und 

➔ Sekundärbaustoffe. (vgl. Kapitel 1.3)

Gesteinsähnlicher ➔ Bauabfall, der ohne weitere Behandlung auf Inertstoffdeponien abgelagert 

werden darf [12]. 

Abbau

Abbaubares Vorkommen

Abfälle

Ablagerung

Abraummaterial

Alluvialkies

Aufbereitungsanlage

Ausbruchmaterial

Aushub

Aushubmaterial

Ausschlussgebiete

Bauabfälle

Baurohstoffe

Bauschutt
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Bedarf

Behandlung (von Bauabfällen)

Bewilligte Reserven

Deponie

Entsorgung

Festsetzung

Gehängeschutt

Gesicherte Reserven

Grossprojekte

Nachfragepotential an ➔ Baurohstoffen oder Deponievolumen. Im Sachplan ADT wird unterschieden 

zwischen dem planerischen Bedarf als Grundlage für die Richtplanung und dem effektiven Bedarf 

aufgrund der jeweiligen Nachfrage (vgl. Kapitel 5.1 und 5.2).

Als Behandeln von ➔ Abfällen gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung 

der ➔ Abfälle (Art. 7 Abs. 6bis USG).

Durch die zuständige Behörde zum Abbau oder zur Deponierung freigegebene ➔ Reserven. 

(Sachplan ADT)

Deponien sind (bewilligte) Abfallanlagen, in denen ➔ Abfälle endgültig und kontrolliert abgelagert 

werden (Art. 3 Abs. 5 TVA). Die TVA unterscheidet drei Deponietypen: Inertstoffdeponien, Rest-

stoffdeponien und Reaktordeponien (Art. 22 Abs. 1 TVA). Der Sachplan ADT befasst sich nur mit 

den Inertstoffdeponien. Auffüllungen und ➔ Rekultivierungen von bestehenden Gruben mit un-

verschmutztem ➔ Aushub sowie ➔ Terrainauffüllungen werden nicht als Deponien bezeichnet. Im 

Gegensatz zu ➔ unsachgemässen Ablagerungen verfügen Deponien über eine Betriebsbewilligung 

des Amtes für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft.

Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Samm-

lung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung (Art. 7 Abs 6bis USG). Gegenstand des 

Sachplanes ADT ist nur die Entsorgung von ➔ Bauabfällen.

Begriff der Raumplanungsverordnung (Art. 5 Abs. 2 RPV). Raumplanerischer Richtplan-Tatbestand, 

der auf die neben-, über- und nachgeordnete Richtplanung abgestimmt, vom Planungsträger selbst 

und den zuständigen (Genehmigungs-) Behörden anerkannt ist  (z. B. Zuordnung der Bodennut-

zung). Festsetzungen sind behördenverbindlich (Art. 57 BauG).

Natürliche Ablagerungen von Gesteinsbruchstücken z.B unterhalb einer Felswand. Je nach Art 

des Untergrundes (harter oder weicher Fels, Lockergestein) ist der Gehängeschutt unterschiedlich 

zusammengesetzt. In der Regel ist es Material von minderwertiger Qualität, das häufig als Massen-

schüttgut im Tiefbau verwendet wird. In selteneren Fällen wird es in eine höhere Qualitätsklasse 

aufgearbeitet. (Sachplan ADT)

Grundeigentümerverbindlich gesicherte Reserven. Durch Planerlassverfahren oder altrechtlich 

nach Art. 24 RPG grundeigentümerverbindlich innerhalb eines festgelegten Perimeters erfasste 

Abbau- oder Deponievolumen. (Sachplan ADT, Kapitel 6.1)

Nationale oder grössere kantonale Bauprojekte mit regionalen oder überregionalen Auswirkungen 

auf die Bereiche Abbau, Deponie, Transporte. Beispiele hiefür sind etwa der Lötschberg-Basistunnel 

der NEAT, die Bahn 2000, Nationalstrassenprojekte wie die A5 oder die A16, Kraftwerke etc. 

(Sachplan ADT, Kapitel 2)
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Von Gletschern transportierte und abgelagerte Gesteinstrümmer. Je nach Herkunft sehr unter-

schiedlich zusammengesetztes Gemenge mit meist hohem Gehalt an feinkörnigem Material (Ton, 

Silt). Material von minderwertiger Qualität wird durch Waschen, Sortieren und Brechen zu hoch-

wertigem Material aufgearbeitet. (Sachplan ADT)

Als Nutzungspläne gelten die baurechtliche Grundordnung und die Überbauungsordnungen der 

Gemeinden, der Regionen und des Kantons. Sie sind allgemein verbindlich. (Art. 57 Abs. 2 BauG)

1995 im Rahmen der kantonalen Sachplanung ADT erstellte Planungsgrundlage mit insgesamt 

138 Einzelblättern. Die Objektblätter 95 wurden im September 1997 vom Amt für Gemeinden und 

Raumordnung den betreffenden Regionen, den kantonalen Fachstellen und der Stiftung Landschaft 

und Kies abgegeben. Sie werden vom Kanton nicht nachgeführt. Sie dienen zukünftig auch als 

Grundlage und Vorlage für die weitere Abbau- und Deponieplanung.

➔ Region

Gezielte Erkundung von Lagerstätten (z.B. Kiesvorkommen) mit geologischen, geophysikalischen 

oder anderen Untersuchungsmethoden.

➔ Sekundärbaustoffe

Begriff nach Art. 55, 97 und 98 BauG. Öffentlich- oder privatrechtliche Vereinigung mehrerer Ge-

meinden zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben der Raumplanung. 

Der Sachplan ADT verwendet den Sammelbegriff für alle von den Regionen erarbeiteten Richtpläne, 

Sachpläne oder Konzepte zu den Sachbereichen Abbau und Deponie. Neue Planungen sind als 

regionale Abbau- und Deponie-Richtpläne zu bezeichnen (vgl. Kapitel 6.1).

Der Sachplan ADT versteht unter Rekultivierung die Herstellung und Ausgestaltung der oberflä-

chennahen Bodenschichten (Unterboden, Oberboden etc.) nach erfolgter ➔ Wiederauffüllung 

von Abbaustellen und ➔ Deponien. Die Rekultivierung bezweckt die nachfolgende land- oder 

waldwirtschaftliche Nutzung oder allenfalls die Ausgestaltung als ökologische Ausgleichsfläche. 

(Sachplan ADT)

Vorrat an Kies, Sand oder Fels (und dergleichen) resp. verfügbares Auffüll- oder Deponievolumen. 

Der Sachplan unterscheidet zwischen ➔ Richtplanreserven, ➔ gesicherten Reserven und ➔ 

bewilligten Reserven.

Die Reservensicherung umfasst die Festlegung der für eine ausreichende ➔ Ver- und ➔ Entsorgung 

nötigen ➔ Standorte in der regionalen Abbau- und Deponieplanung (behördenverbindlich) und in 

der kommunalen Nutzungsordnung (grundeigentümerverbindlich). (Sachplan ADT) 

Moränenmaterial

Nutzungsplan

Objektblätter 95

Planungsregion

Prospektion

Recyclinmaterial

Region

Regionale Abbau- und 

Deponieplanung

Rekultivierung

Reserve

Reservensicherung
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Richtmenge

Richtplan

Richtplan Abbau und Deponie 

(Abbau- und Deponierichtplan)

Richtplan-Reserve

Sachplan

Schotter

Seitenentnahme

Sekundärbaustoffe

Sortierwerk, Sortieranlage

Standort

Standorte von kantonaler 

Bedeutung

Vom Kanton an die ➔ Regionen vorgegebene Planungsgrösse zur behördenverbindlichen Reser-

vensicherung (vgl. Kapitel 5.1, 6.1 und Anhang 1).

Richtpläne sind das Ergebnis raumplanerischer, mittel- bis langfristiger Planung, in welcher vor 

allem räumliche Entwicklungsziele und die zu ergreifenden Massnahmen mitsamt ihren Wirkungen 

aufgezeigt werden. Der Richtplan ist ein Koordinationsinstrument. Soweit verbindliche Anordnungen 

enthalten sind, richten sich diese an die Behörden (sog. Behördenverbindlichkeit).

Im Abbau- und Deponierichtplan legt die Region im Richtplanverfahren nach BauG die Ergebnisse 

der Planung behördenverbindlich fest. Die im Sachplan ADT geforderten Ergebnisse der regiona-

len Abbau- und Deponieplanung sind obligatorische Inhalte des Abbau- und Deponierichtplanes 

(Kapitel 6.1).

In den ➔ regionalen Abbau- und Deponieplanungen behördenverbindlich festgelegte ➔ Reserven. 

(Sachplan ADT)

Sachpläne sind das Ergebnis sachbezogener, auf die Erfüllung einer bestimmten (Sach-) Aufgabe 

ausgerichteter Planung. Im Sachplan ADT regelt der Regierungsrat in eigener Kompetenz die zur 

Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Baurohstoffversorgung und der Entsorgung inerter 

Bauabfälle notwendigen, raumrelevanten Tatbestände, soweit diese nicht ebenso gut oder gar 

sachgerechter auf einer nachgeordneten Planungsstufe (Region, Gemeinde) zu regeln sind.

Gerundete, kiesig-sandige, in der Regel gut sortierte Lockergesteinsablagerungen. Hochwertiges 

Ausgangsmaterial für die Bauindustrie. (Sachplan ADT)

Bauprojektbezogene Material-Entnahmestelle. Das Material wird im Rahmen eines Bauprojektes 

(z.B. Güterstrasse oder Waldstrasse) gewonnen, vor Ort aufbereitet und direkt verwendet. Das 

Bewilligungsverfahren von Seitenentnahmen erfolgt im Rahmen des Bauprojektes. (Sachplan ADT)

Aus Bauschuttfraktionen aufbereitete Baustoffe, die gemäss der VSS-Norm SN 640740 und der 

RISBA verwendet werden dürfen [4].

Anlage zur Sortierung für durchmischte ➔ Bauabfälle [1].

Sammelbegriff für bestehende oder neue Abbau-, Verarbeitungs- oder Deponiestellen sowie für 

Erweiterungsgebiete bestehender Stellen. (Sachplan ADT)

Der Kanton bezeichnet damit im Sachplan ADT vorsorglich jene Standorte, an welchen er bei 

ungenügender Reservensicherung durch die Region und die Gemeinden nötigenfalls mit eigenen 

Mitteln in die Planung eingreifen wird (vgl. Kapitel 5.3). 
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Auffüllungen von topographischen Unebenheiten zum Zwecke einer verbesserten landwirt-

schaftlichen Bodenfruchtbarkeit (Ertragssteigerung) oder einer erleichterten (mechanischen) 

Bodenbearbeitung. Die landwirtschaftliche Notwendigkeit muss offensichtlich und nachweisbar 

sein. Terrainauffüllungen erfolgen in der Regel planmässig im Rahmen von Meliorationsprojekten. 

Terrainauffüllungen dürfen nicht dazu missbraucht werden, die TVA zu umgehen und ➔ Bauschutt 

auf diese Weise zu entsorgen (Sachplan ADT, Kapitel 4.3).

Für die Materialtransporte benutzte oder zu benutzende Strassen im Bereich zwischen dem Abbau-, 

Verarbeitungs- oder Deponiestandort und dem übergeordneten Strassennetz. (Sachplan ADT)

Entsorgung von ➔ Bauabfällen und anderen ➔ Abfällen an Ablagerungsstellen, die über keine 

Betriebsbewilligung des Amtes für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft verfügen [1]. Dazu gehö-

ren insbesondere auch die Gemeindedeponien. Unsachgemässe Ablagerungen sind illegal und 

somit umgehend zu schliessen. Die Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen und das Gelände ist zu 

rekultivieren (Sachplan ADT, Kapitel 4.3).

➔ Aushub gilt als unverschmutzt, wenn er stofflich durch menschliche Tätigkeiten nicht verändert 

ist [13]. Er ist in erster Linie für Auffüllungen und Rekultivierungen von Abbaustellen zu verwenden 

(Sachplan ADT, Kapitel 4.3 und 6.1).

➔ Aushub gilt als verschmutzt, wenn er derart mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist, dass 

eine Verwertung ohne vorgängige Behandlung nicht zulässig ist [13].

Versorgung mit ➔ Baurohstoffen. Gegenstand des Sachplanes ist nur die Versorgung mit Kies, 

Sand, Fels und ➔ Sekundärbaustoffen (vgl. Kapitel 1.3).

Neue oder beabsichtigte ➔ Standorte bzw. beabsichtigte Erweiterung eines bestehenden Stand-

ortes. (Sachplan ADT)

Geologisch bekannte oder vermutete, natürlich vorhandene Baurohstoffe im Boden. Der Sachplan 

unterscheidet insbesondere zwischen Kies- und Felsvorkommen. (Sachplan ADT)

Begriff der Raumplanungsverordnung (Art. 5 Abs. 2RPV). Im ➔ Richtplan als solche bezeichnete 

Abbau- und Deponiestandorte und -Vorhaben, welche die Voraussetzungen für ein ➔ Zwischener-

gebnis (bzw. für eine ➔ Festsetzung) nicht erfüllen. Mit der Vororientierung weist der Planungsträger 

auf eine längerfristige, i.d.R. noch nicht konsolidierte Absicht hin.

Mit Vorranggebieten bezeichnet die ➔ regionale Abbau- und Deponieplanung zum Materialabbau 

geeignete Gebiete oder vermutete Vorkommen.

Terrainauffüllungen

Transportroute

Ursachgemässe Ablagerungen

Unverschmutzter Aushub

Verschmutzter Aushub

Versorgung

Vorhaben

Vorkommen

Vororientierung

Vorranggebiete
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Im Sachplan ADT bezeichnete Kantonsteile, welche insgesamt über die nötigen Voraussetzungen 

für eine Selbstvorsorge verfügen. Das Gebiet umfasst mehrere Regionen und die Abgrenzungen 

verlaufen entlang bestehender Regionsgrenzen. Die Vorsorgeregionen sind vor allem von Bedeutung 

für die Koordination und Abstimmung der regionalen Abbau- und Deponieplanungen. Für den Fall, 

dass eine Region ihre Koordinationsaufgabe nicht oder ungenügend erfüllt, ordnet der Kanton die 

notwendigen Massnahmen im Rahmen der Vorsorgeregionen an (vgl. Kapitel 5.4). 

Wiederauffüllung von Abbaustellen mit ➔ unverschmutztem Aushub. Nach der Wiederauffüllung 

folgt die ➔ Rekultivierung. (Sachplan ADT)

Begriff der Raumplanungsverordnung (Art. 5 Abs. 2 RPV). Im ➔ Richtplan als solche bezeichnete 

Abbau- und Deponiestandorte und -Vorhaben, welche die Voraussetzungen für eine ➔ Festsetzung 

nicht erfüllen: Der ➔ Bedarf des Vorhabens ist noch ungewiss, die notwendige Abstimmung auf die 

Raumordnung (Richt- und Nutzungspläne) ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch noch nicht 

oder erst in ungenügendem Masse erfolgt. Unter den Trägern der Abbau- und Deponie-Richtplanung 

(Kanton, Regionen) besteht Übereinstimmung inbezug auf die fehlenden Voraussetzungen und die 

notwendigen planerischen Schritte zur formellen ➔ Festsetzung.

Ort, wo ➔ Bauabfälle vorübergehend abgelagert und später behandelt oder verwertet werden. 

([5] und Sachplan ADT)

Vorsorgeregion

Wiederauffüllung

Zwischenergebnis

Zwischenlager
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Verwendete Abkürzungen

Kantonales Gesetz über die Abfälle vom 7. Dezember 1986 (BSG 822.1)

Abbau und Deponie

Abbau, Deponie, Transporte

Amt für Gemeinden und Raumordnung

Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (BSG 721)

Bauverordnung des Kantons Bern vom 6. März 1985 (BSG 721.1)

Bundesamt für Raumplanung

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

Schweizerischer Fachverband für Sand und Kies

Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (SR 814.20)

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern

Kantonale Gewässerschutzverordnung vom 15. Mai 1991 (BSG 821.1)

Materialbewirtschaftungskonzept

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (SR 451)

Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (SR 451.1)

Kantonales Naturschutzgesetz vom 15. September 1992 (BSG 426.11)

"Richtlinie für die Errichtung und den Betrieb von Inertstoffdeponien" der Bau-, Verkehrs- und 

Energiedirektion. (Erst im Entwurf vorhanden, Herausgabe voraussichtlich Ende 1998)

"Richtlinie für die umweltkonforme Verwendung von Sekundärbaustoffen" der Bau-, Verkehrs- und 

Energiedirektion vom 2. September 199

Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700)

Bundesverordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (SR 700.1)

Technische Verordnung des Bundes über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (SR 814.015)

Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01)

Umweltverträglichkeitsprüfung

Überbauungsordnung

Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0)

Abfallgesetz

AD

ADT

AGR

BauG

BauV

BRP

BUWAL

FSK

GSA

GSchG

JGK

KGV

MBK

NHG

NHV

NSchG

RIDEP

RISBA

RPG

RPV

TVA

USG

UVP

ÜO

WaG
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